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Editorial



Sommerloch



Dr. Michael Erb Geschäftsführer AOPA-Germany



Liebe AOPA-Mitglieder, liebe Fliegerfreunde, das Sommerloch ist laut Wikipedia „eine Bezeichnung (…) für eine nachrichtenarme Zeit, die vor allem durch die Sommerpause der politischen Institutionen und SportLigen, ferner auch der kulturellen Einrichtungen bedingt ist. Viele Politiker befinden sich im Sommerurlaub; es finden weniger politisch relevante Ereignisse und Termine statt. Sportvereine haben in dieser Zeit keine bedeutsamen Spiele oder Wettkämpfe. Der Nachrichtenumsatz der Presseagenturen geht daher spürbar zurück.“ Zwar merken auch wir, dass in den Sommermonaten bei den Behörden deutlich weniger Personal an den Schreibtischen sitzt, und dass auch viele unserer Mitglieder im Urlaub sind. Aber das Sommerloch ist in diesem Jahr deutlich geschrumpft, das sehen Sie auch angesichts der aktuellen Themen in diesem AOPA-Letter: • Seit dem 27. Juli gibt es spürbare Erleichterungen bei der Wartung durch eine Korrektur des Part M durch die lang herbeigesehnte Verordnung (EU) 2015/1088, von der viele Betreiber von Flugzeugen bis 1200 kg MTOM profitieren werden. Auch für die Flugzeuge bis 2000 kg soll es gemäß eines gerade ver-



öffentlichten Gesetzesentwurfs Vereinfachungen geben. • In Sachen ZÜP wird es wieder spannend, da die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik eingeleitet hat. In den nächsten Monaten wird sich deshalb klären, ob die ZÜP aufgrund des Drucks aus Brüssel endlich abgeschafft wird. • Was machen die Flugschulen, die noch nicht zu ATOs geworden sind? Dürfen sie weiter ausbilden, so wie die EU dies vorsieht, oder müssen sie zuerst auf den neuen ATO-Flugschulstandard umstellen? Dies sind derzeit ungeklärte Fragen. • Das Fliegen mit elektrischem Antrieb ist ein Thema das sich derzeit im Interesse einer breiten Öffentlichkeit befindet. Es gibt eine ganze Reihe von neuen ambitionierten Rekordflügen, aber auch ein Gerangel zwischen großen und kleinen Wettbewerbern.



• Die Jahreshauptversammlung der AOPAGermany findet am 12. September in Egelsbach statt, in diesem Jahr stellt sich auch der Vorstand nach drei Jahren turnusgemäß wieder zur Wahl. Wir freuen uns auch besonders, dass wir Yves Morier als Vortragenden gewinnen konnten, der uns als Leiter der Zulassungsverfahren für die General Aviation und unbemannte Luftfahrzeuge in der EASA vor der Versammlung einen kompetenten Überblick über die Planungen der Kölner Behörde für unsere Branche geben wird, allerdings in englischer Sprache. In diesem Sommer ist also einiges los, vielleicht wird das Sommerloch ja im nächsten Jahr wieder ausgeprägter. Aber genießen Sie doch am besten die warme Jahreszeit und gehen mal wieder fliegen!



• Der AOPA-Safety-Letter befasst sich mit dem Thema „Performance Based Navigation“, einem in der IFR-Luftfahrt oft benutzten Begriff. Was sich hinter der Abkürzung „PBN“ verbirgt, das wollen wir erläutern. AOPA-Letter 04/2015 3
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Wir danken ... ... unseren Jubilaren in den Monaten August und September 2015 für ihre Treue und langjährige Mitgliedschaft in der AOPA-Germany! 40-jährige Mitgliedschaft Bernd Ströhs



30-jährige Mitgliedschaft Dr. Klaus Undritz Horst H. Pantzek



25-jährige Mitgliedschaft Oliver Will Manfred Schöne Markus Laube Frank Göhn Uwe Dien Thomas Freers Dr. Andreas Antalffy Bernd Ohler Fritz Weber



Mitglieder werben Mitglieder Unsere Prämien für Ihre Empfehlung Die beste Werbung für unseren Verband sind Mitglieder, die mit der AOPA zufrieden sind und ihre fliegenden Bekannten für uns werben. Als Dankeschön winken attraktive Prämien, z. B. ein kompletter Satz ICAO-Karten 2015 für Deutschland oder Abonnements von Jeppesen Mobile FliteDeck VFR.



1 neues Mitglied



2 neue Mitglieder



ICAO-Kartenset der DFS



Jeppesen JeppView VFR Europe



für Deutschland bestehend aus 8 Karten



Das bekannte VFR-Manual in digitaler Form inklusive Berichtigungsdienst für ein Jahr.



Mobile FliteDeck VFR



Mobile FliteDeck VFR



Kostenloses 3 Monats-Abonnement für die iPad-App von Jeppesen Abdeckung: Deutschland



Kostenloses Jahres-Abonnement für die iPad-App von Jeppesen Abdeckung: Deutschland



(Hardware nicht enthalten)



(Hardware nicht enthalten)



Prämienzahlung von 40 EUR für jedes neue Mitglied



Freistellung vom AOPA-Mitgliedsbeitrag für ein Jahr für AOPA-Mitglieder mit persönlicher Mitgliedschaft



Landegutscheinheft Ausgabe für 2015



Bedingung für die Zusendung der Werbeprämien bzw. des Schecks über 40 EUR ist der Ausgleich des ersten Mitgliedsbeitrages des geworbenen Mitglieds.
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EASA informiert und stellt sich Ihren Fragen vor der AOPA Hauptversammlung am 12.09.2015 Wir freuen uns, dass wir Yves Morier, den Leiter Verkehrszulassung für General Aviation und unbemannte Luftfahrzeuge in der EASA, für einen Vortrag im Vorlauf der AOPA Jahreshauptversammlung gewinnen konnten. Er wird uns vor der Versammlung einen kompetenten Überblick über die Planungen der Kölner Behörde für unsere Branche im Rahmen der „EASA General Aviation Roadmap“ geben, allerdings in englischer Sprache.



Anmeldung Ihre Anmeldung zum Vortrag und zur Teilnahme an der Hauptversammlung teilen Sie bitte der Geschäftsstelle mit, um die Planung zu erleichtern. Einen Anmeldecoupon finden Sie nachfolgend. Bitte senden Sie diesen per Fax an die 06103 42083 oder auf dem Postweg an die AOPA-Geschäftsstelle. Wir freuen uns über Ihre rechtzeitige Anmeldung, selbstverständlich können Sie aber auch unangemeldet teilnehmen.



Zeit und Ort für den EASA Vortrag: Datum: Samstag, 12. September 2015 Uhrzeit: 13:00 Uhr Ort: Flugplatz Egelsbach (EDFE) Restaurant „Check-Inn“ 63329 Egelsbach



Anmeldung zum EASA-Vortrag und zur Hauptversammlung der AOPA-Germany am 12.09.2015 ab 13:00 Uhr in Egelsbach zurück per Fax an 06103 42083 Name



Im Anschluss an den Vortrag beginnt um 15:00 Uhr die AOPA Jahreshauptversammlung.



AOPA-ID



Datum/Unterschrift



Wie bei jedem Fly-Out gab es allmorgendliche Briefings samt Wettereinschätzung und Vorschlägen für Ausflugsziele – per Flugzeug, Auto, Fahrrad oder Schiff. LFBH war die ideale Ausgangsbasis etwa für Flüge zu den nahegelegenen Inseln Île d´Yeu (LFEY) und Belle Île (LFEA). Aber auch La Rochelle selbst hat als Reiseziel sehr viel zu bieten, eine sehr gut erhaltene Altstadt am historischen Hafen mit vielen hervorragenden Restaurants und Bistros. 6 AOPA-Letter 04/2015



Foto: Gewinner Fotowettbewerb: Friedrich Cosanne/Prof. Cramer



Das diesjährige AOPA Fly-Out führte uns, wie schon 2011, mit über 20 Crews in Richtung Kurs Süd-West nach La Rochelle (LFBH) an die französische Atlantikküste, wo die Allgemeine Luftfahrt herzlich willkommen ist.



Foto: Gewinner Fotowettbewerb: Ralph Düren



Foto: Gewinner Fotowettbewerb: Michael Erb



Rückblick auf das AOPA Fly-Out nach La Rochelle
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Rabatte für AOPA Mitglieder an Flugplätzen in Bulgarien Die AOPA Bulgarien hat Rabatte für Mitglieder aller AOPAs an folgenden Flugplätzen in Bulgarien ausgehandelt. Lesnovo Airport, LBLS Rabatt für Mitglieder: 50% auf die Landegebühr. Landegebühr inkl. Rabatt zwischen EUR 6,- und EUR 15,Sofia Airport, LBSF Rabatt für Mitglieder, sofern Sofia Airport als Handling Agent genutzt wird. Gebühren inklusive Rabatt: Handlinggebühr: EUR 18,- bis 3t MTOW. Sicherheitsgebühr: EUR 10,Landegebühr: EUR 7,Primorsko Airport, LBPR Rabatt für Mitglieder: 50% auf die Landegebühr. Landegebühr inkl. Rabatt zwischen EUR 6,- und EUR 15,Burgas Airport, LBBG Rabatt für Mitglieder beim Handling, sofern Goldair Handling genutzt wird. Handlinggebühr: EUR 35,- bis 3t MTOW.



Handling-Service sollte vor Ankunft hier beantragt werden: Station Manager Bourgas Borislav Komitov Tel: +359 56 870 196; +359 56 870 197; +359 56 870 198 Mobile: +359 884029523 E-Mail: [email protected]; boj.pax@goldair-handling. bg; [email protected] Varna Airport, LBWN Rabatt für Mitglieder beim Handling, sofern Goldair Handling genutzt wird. Handlinggebühr: EUR 35,- bis 3t MTOW. Handling-Service sollte vor Ankunft hier beantragt werden: Station Manager Varna Stanimir Hristov Mobile: +359 884023216; E-Mail: [email protected]; [email protected]; [email protected] Alle Angaben ohne Gewähr.



Neues Vorteilsangebot für Mitglieder Mitglieder erhalten ab sofort 15% Rabatt bei Produkten von LIQUI MOLY AERO, wie z.B. Öle für Rotax Motoren, Pflegeprodukte und vielem mehr.



Rabatt einkaufen. Die Rabatte sind dann nach einloggen in Ihrem Kundenkonto bei den Produkten berücksichtigt.



Die Produkte der LIQUI MOLY AERO Produktpalette garantieren Ihnen mehr Freude am verbesserten technischen und optischen Zustand Ihres Flugzeuges!



Foto: © Liqui Moly



AOPA Kunden registrieren sich ganz normal auf der Website http://www.liqui-molyaero.com/create_account.php und schicken danach ein formloses E-Mail mit Namen und AOPA ID an [email protected]. Innerhalb von maximal 24h werden Sie freigeschaltet und können ab sofort mit 15% AOPA-Letter 04/2015 7
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Wegfall der Zuverlässigkeitsüberprüfung in Aussicht? Wir hatten schon mehrfach berichtet, dass die EU-Kommission aufgrund unserer Beschwerden die ZÜP gegenüber Deutschland moniert hatte und schließlich ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hatte.



die ZÜP (egal ob Erstantrag oder Wiederholung nach 5 Jahren) weiterhin nur unter dem Vorbehalt, den wir seit Jahren empfehlen und der zuletzt per 27.07.2015 aktualisiert von unserer Internetseite heruntergeladen werden kann:



Im Juli 2015 wurde Deutschland letztmalig zu Änderungen aufgefordert. Die Bundesregierung scheint nun endlich auch erkannt zu haben, dass die bisherige ZÜP nicht gehalten werden kann. Sie muss „irgendetwas“ an der ZÜP ändern. Nach den bisherigen Gerüchten: Das könnte evtl. eine Änderung bei den Wiederholungsintervallen sein, um einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Verletzung von EU-Recht zuvorzukommen. Ob das der EUKommission ausreichen wird, ist offen.



Bitte gehen Sie auf www.aopa.de (Rubrik Downloads) oder schneiden Sie den Musterprotest hier aus und kleben/drucken/ verbinden sie diesen mit Ihrem Antrag. Außerdem sollten Sie zusätzlich bei der leider immer noch notwendigen Überweisung der ZÜP-Gebühr vermerken:



Auch wenn wir derzeit nichts Genaueres wissen und sich viele Piloten an die ZÜP „gewöhnt“ haben, wenn auch mit Zähneknirschen, und für all die neuen Piloten, die ihren frischen Schein überhaupt nur mit ZÜP erhalten haben, sollten Sie bei den notwendigen „Verlängerungen“, die ja alle 5 Jahre neu beantragt und ungefragt eingereicht werden müssen weiter protestieren! Beantragen Sie



Keine Angst vor den Behörden. Ich habe das persönlich auch so gemacht.



Zahlung unter Vorbehalt, siehe schriftlicher Vorbehalt im ZÜP Antrag vom xxxx



SIBYLLE GLÄSSING-DEISS Vizepräsidentin



✂ AOPA-Musterprotest zum Aufkleben im Antrag Ich leiste meine Angaben und die Unterschrift unter nachhaltigem Protest gegen diese Überprüfung. Ich verweise auf die von der AOPA-Germany e.V. als Musterverfahren eingelegte Verfassungsbeschwerde vom 02.07.2011 Az.: 1 BvR 1846/11, und das laufende Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 258 EGV der EU Kommission, Az.: 2014/4109 DE und das weitere Beschwerdeverfahren CHAP(2015)00093. Soweit ich einen Kostenbescheid erhalten werde, gilt meine Zahlung unter Vorbehalt, auch soweit dies im Zahlungsbeleg nicht nochmals erwähnt wird.
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Stärker vertreten!



Fliegen gegen Entgelt Die neuen europäischen Regeln diesbezüglich sind zunächst etwas kompliziert und beim ersten Lesen verwirrend, im Ergebnis aber durchaus verständlich und vorteilhaft. Die Ausgangslage ergibt sich aus Art. 2 Nr. 1 VO (EU) Nr. 965/2012. Demnach ist jeder Flug eines Privatpiloten gegen Entgelt nach dem europäischen Luftrecht gewerbsmäßig. „Gewerblicher Luftverkehrsbetrieb (Commercial Air Transport Operation, CAT Operation) bezeichnet den Betrieb von Luftfahrzeugen zur Beförderung von Fluggästen, Fracht oder Post.“ Ausnahmen ergeben sich aus Art 6 Abs. 4a VO (EU) Nr. 965/ 2012. Eine gewerbliche Tätigkeit wird u.a. in folgenden Fällen als nichtgewerblich angesehen und darf ohne Genehmigung als Luftfahrtunternehmen durchgeführt werden: 1. Flüge von Privatpersonen auf Kostenteilungsbasis, unter der Bedingung, dass die direkten Kosten von allen Insassen des Luftfahrzeugs, einschließlich des Piloten, geteilt werden und die Anzahl der Personen, die die direkten Kosten teilen, auf sechs begrenzt ist. Definition „Flug einer Privatperson auf Kostenteilungsbasis“ – „Flug einer Privatperson auf Kostenteilungsbasis bezeichnet jeden gegen Entgelt oder sonstige geldwerte Leistung durchgeführten Flug, der von einer natürlichen Person durchgeführt wird und bei dem max. fünf Fluggäste befördert werden (da die Insassenanzahl inkl. des Piloten auf sechs begrenzt ist) und bei dem die direkten Flugkosten (Charterpreis, Stundenpreis, Landegebühren, etc.) durch die Anzahl aller Insassen des Luftfahrzeugs einschließlich des Piloten geteilt werden.“



Erläuterungen: – Die direkten Kosten müssen von allen Insassen des Luftfahrzeugs (maximal 6), einschließlich des Piloten, gleichmäßig geteilt werden. – Flüge auf Kostenteilungsbasis können auch an unterschiedlichen Flugplätzen beginnen und enden. 2. Einführungsflüge, Flüge zum Zwecke des Absetzens von Fallschirmspringern, Flüge zum Schleppen von Segelflugzeugen oder Kunstflüge, die entweder von einer Ausbildungsorganisation (ATO) oder von einem Flugsportverein durchgeführt werden, unter den Bedingungen, dass – das Luftfahrzeug von der Organisation auf der Grundlage von Eigentumsrechten oder einer Anmietung ohne Besatzung (Dry Lease) betrieben wird und – d er Flug keinen außerhalb der Organisation verteilten Gewinn erwirtschaftet und – solche Flüge bei Beteiligung von Nichtmitgliedern der Organisation nur eine unbedeutende Tätigkeit der Organisation darstellen. Definition „Einführungsflug“ (Art. 2 Nr. 9 i.V.m. NCO.GEN.103 VO (EU) Nr. 965/2012) – „Einführungsflug bezeichnet jeden gegen Entgelt oder sonstige geldwerte Leistung durchgeführten Flug kurzer Dauer, der von einer ATO oder einem Flugsportverein zum Zweck der Gewinnung neuer Flugschüler oder neuer Mitglieder durchgeführt wird, an demselben Flugplatz oder Einsatzort beginnt und endet, außer im Fall von Ballon und Segelflugzeugen und nach Sichtflugregeln am Tag durchgeführt wird.



Anzeigen



VdL - Verband der Luftfahrtsachverständigen e.V.



vormals Deutsche Schätzstelle für Luftfahrzeuge (seit 1965)



Bewertung von Luftfahrzeugen • Beurteilung von Schäden • Technische Beratung • Unfallanalysen Ausbildung zum Diplom-Luftfahrtsachverständigen Fortbildungsseminare • Vorbereitung zur IHK- Zulassung Internet: www.luftfahrt-sv.de E-mail: [email protected]



VDL_Anzeige.indd 2



Phone: Fax:



+49 7154 21654 +49 7154 183824



09.05.12 17:46



Fliegende Juristen und Steuerberater Luftrecht, Haltergemeinschaften, Strafverfahren, Regulierung von Flugunfällen, Ordnungswidrigkeiten, Lizenzen, Steuerliche Gestaltung, etc. Adressenliste erhältlich über Faxabruf: +49 6331 721501 Bundesweite Adressenliste auch erhältlich unter: www.ajs-luftrecht.de Internet: www.ajs-luftrecht.de e-mail: [email protected] 



phone: fax: 



+49 6103 42081 +49 6103 42083



Ein Arbeitskreis der AOPA-Germany
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Stärker vertreten! Erläuterungen: – Was früher als Gastflug, Rundflug, etc. bezeichnet wurde, ist nur noch unter dem Begriff „Einführungsflug“ und den dazu gehörenden Einschränkungen/Auflagen zulässig.



 Es bestehen keine Einwände, wenn in Informationsmaterial auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme entgeltlicher Flüge für an einer Mitgliedschaft Interessierte hingewiesen wird.



– „Kurze Dauer“ Planung und angemessene Berücksichtigung dieses unbestimmten Begriffs liegen im Ermessen des jeweiligen Piloten. Die englische CAA gibt eine Maximaldauer von 90 Minuten an.



– Befreiung von einer grundsätzlich erforderlichen Betriebsgenehmigung für Luftfahrtunternehmen (§ 20 LuftVG) Flüge von Privatpersonen auf Kostenteilungsbasis und Einführungsflüge gegen Entgelt mit Luftfahrzeugen, die für höchstens vier Personen zugelassen sind, sind gemäß § 20 Abs. 1 Halbsatz 2 LuftVG von der Genehmigungspflicht ausgenommen.



– „zum Zweck der Gewinnung neuer Flugschüler oder neuer Mitglieder“ Der Zweck muss sich aus den Umständen des Fluges ergeben. Voraussetzung ist „aktives Werben“, sodass die Besucher mit Informationen (Ausgabe von Flyern, Hinweise wie man Mitglied werden bzw. eine Ausbildung absolvieren kann) versorgt werden.



Im Ergebnis muss daher vor allen Dingen stets auf die Einhaltung aller Voraussetzungen bei der Durchführung solcher Flüge geachtet werden.



Nutzung von Luftfahrzeugen bei Dienstreisen Vor dem Hintergrund der EASA-Grundlagenverordnung VO (EU) 216/2008 und der darauf aufbauenden detaillierteren EU-Vorschriften für Flugbetrieb und Lizenzierung stellen sich einige Piloten vermehrt die Frage, ob es ein Problem darstellt, wenn man als PPL-Inhaber ein Luftfahrzeug für Firmenzwecke steuert und der Arbeitgeber hierfür die Kosten übernimmt.



Zudem ist es unzulässig Personen mitzunehmen, die für den Flug bezahlen, denn solche Flüge gelten als gewerblich und erfordern eine Genehmigung als Luftfahrtunternehmen. Flüge auf Kostenteilungsbasis sind bei Dienstreisen unzulässig, denn sie dürfen gemäß Artikel 6 Absatz 4a der Verordnung Nr. 965/2012 nur von Privatpersonen durchgeführt werden, nicht aber von Unternehmen.



Grundsätzlich stellt dies unter Berücksichtigung des derzeitigen Regelwerks kein Problem dar. Ob das Luftfahrzeug dem Unternehmen gehört oder angemietet wird, ist dabei unerheblich.



Das Betreiben von komplexen Luftfahrzeugen im nichtgewerblichen Einsatz erfordert ab August 2016 die Einhaltung der Betriebsvorschriften OPS-NCC (Anhang IV Ziffer 8 VO (EU) 216/2008). Ausgenommen hiervon sind lediglich alle Turboprops mit bis zu 5700 kg MTOM: http://bit.ly/1Mvngw7



Die folgenden Konstellationen gilt es aber zu beachten, da man sich bei der Durchführung solcher Flüge bereits im „kommerziellen“ bzw. „gewerblichen“ Bereich bewegt und eventuell zusätzliche Anforderungen und Voraussetzungen erfüllen muss: Ein Unternehmer lässt seine Angestellten überwiegend als Pilot fliegerisch tätig sein, weist diese formell jedoch als „normale“ Angestellte aus. Diese Konstellation zur Vermeidung eines CPLErwerbs ist unzulässig, denn sie widerspricht den Regelungen von FCL.205.A der VO (EU) 1178/2011, wonach Privatpiloten nur ohne Vergütung im nichtgewerblichen Bereich tätig sein dürfen, gleiches gilt für Inhaber eines LAPL nach FCL.105.
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Damit ist die Situation durchaus vergleichbar mit Dienstfahrten im Straßenverkehr, die der Arbeitgeber bezahlt (z. B. mit der gemeinsamen Nutzung eines Mietwagens auf einer Dienstreise durch Firmenmitarbeiter). Anders wäre es im Straßenverkehr auch, wenn ein Fahrer für solch eine Transporttätigkeit für Dritte Geld erhält.



Anzeige



Stärker vertreten!



JAR-konforme Flugschulen müssen bis 2018 keine ATOs werden Wir beschäftigen uns ja grundsätzlich sehr viel mit den neuen europäischen Luftfahrt-Vorschriften, aber hier wurden wir doch kalt überrascht: Alle JAR-konformen Flugschulen, die derzeit noch keine ATO-Genehmigung vorliegen haben, können ihre Ausbildungstätigkeit bis 2018 fortsetzen. Der juristische Hintergrund: Mit der Änderungsverordnung (EU) 2015/445 wurde am 17. März 2015 die VO (EU) 1178/2011 zur Lizensierung von Luftfahrtpersonal dahingehend abgeändert, dass gemäß Art. 10a der 1178/2011 JAR-gemäße Ausbildungsorganisationen bis zum 8. April 2018 Ausbildungen durchführen dürfen, ohne die Anforderungen des Teils ORA (in Form von Ausbildungsprogrammen, Verfahren und Handbücher) zu erfüllen. Wenn sie vor dem 8. April 2015 eingetragen wurden, dürfen sie bis zum 8. April 2018 Ausbildungen für eine Teil-FCL-Privatpilotenlizenz (PPL), für die entsprechenden in der Eintragung enthaltenen Berechtigungen und für eine Pilotenlizenz für Leichtluftfahrzeuge (LAPL) durchführen, ohne den Bestimmungen der Anhänge VI und VII zu genügen. Das BMVI hat uns im Oktober 2014 mitgeteilt, dass die Bundesrepublik Deutschland von dem eingeräumten Opt-Out für die ATOs gemäß Artikel 3 Absatz 3 der 1178/2011 keinen Gebrauch macht, was wir deutlich kritisiert haben.
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Allerdings hat man uns auch nicht explizit darauf hingewiesen, dass im EASACommittee schon im Sommer 2014 eine Übergangslösung bis 2018 für die JARkonformen Flugschulen beschlossen wurde, für die gar kein Opt-Out benötigt wird. Der entsprechende Artikel 10a der 1178/2011 ist im März 2015 in Kraft getreten, nur drei Wochen vor der Deadline 8. April 2015. Offenbar ist dieser Umstand vielen Verbänden und Behördenvertretern nicht aufgefallen und auch wir sind erst darauf gestoßen, als eine Flugschule in Sachsen die Erlaubnis von ihrer Landesbehörde erhalten hat, bis 2018 weiter basierend auf ihrer JAR-konformen Genehmigung auszubilden. Doch leider ist dies nicht die Regel. Problematisch ist, dass in Art. 10 a (EU) Nr. 1178/2011 ausschließlich auf JAR-konforme Betriebe abgestellt wird. Nach Auffassung des BMVI, des Bund-Länder-Fach-Ausschusses (BLFA) und der Mehrheit der Luftämter betrifft diese Öffnungsklausel nur die bisherigen FTOs (Ausbildungsbetriebe) und nicht die nach LuftVZO genehmigten registrierten Ausbildungseinrichtungen (RFs). Gemeinsam mit dem „Arbeitskreis der fliegenden Juristen und Steuerberater“ bemüht sich die AOPA um eine zeitnahe Klärung dieser Frage. Hierzu haben bereits einige Flugschulen ihre Genehmigungen per E-Mail eingeschickt und ihre Erfahrungen mit der jeweiligen Landesbehörde geschildert. Die AOPA-Germany bietet nach wie vor ein ATO-Musterhandbuch für nicht JAR-konforme Flugschulen zum Preis von ¤ 400,- an, Interessenten wenden sich bitte an die Geschäftsstelle.
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Neue Verordnung und neuer Verordnungsentwurf zu den Wartungsvorschriften des Part M veröffentlicht Es tut sich etwas im Zusammenhang mit der Reform der Wartungsvorschriften des Part M. Zum einen gibt es mit der Verordnung (EU) 2015/1088 Erleichterungen für die ELA1 Flugzeuge, zum anderen gibt es auch einen Entwurf für den neuen Part M light, die NPA 2015-08. Es hat einige Wochen länger gedauert als erwartet, aber endlich sind die neuen Wartungsvorschriften für ELA1 Flugzeuge bis 1200 kg MTOM veröffentlicht. Die europäische Kommission hat die Verordnung (EU) 2015/1088 vom 3. Juli 2015 zur „Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 im Hinblick auf Erleichterungen für die Instandhaltungsverfahren für Luftfahrzeuge der allgemeinen Luftfahrt" erlassen. Die EU-Kommission erklärt ganz klar, dass sie hiermit das Ziel verfolgt die Komplexität ihrer Vorschriften zu reduzieren und damit Kosten für die Besitzer von Flugzeugen zu drücken. Die „1088“ tritt zum 27.07.2015 in Kraft, ihre Einführung kann aber im Rahmen eines Opt-Outs durch die Mitgliedsstaaten bis zum 28. September 2016 verschoben werden. Offizielle Informationen liegen uns nicht vor, das LBA hat auf seiner Website veröffentlicht, dass die Änderungen zum 27.07.2015 in Kraft treten, was darauf hoffen lässt, dass es in Deutschland kein Opt-Out geben wird. Die Interpretation der Vorschrift wird dadurch erschwert, dass sie nur in Verbindung mit der Verordnung (EU) 1321/2014 lesbar ist, eine zusammengefasste „konsolidierte“ Fassung gibt es leider nicht. Aber der zentrale Fortschritt ist der, dass die Flugzeughalter mehr Freiräume bei der Erstellung der Wartungsprogramme ihrer Flugzeuge erhalten, dass diese nicht mehr von den nationalen Behörden genehmigt werden müssen. Im Abschnitt M.A.302 unter den neuen Punkten h) und i) ist ganz konkret vorgesehen, dass der Eigentümer selbst ein Instandhaltungsprogramm erstellen kann, aber auch die Verantwortung für Abweichungen von den Empfehlungen der Hersteller übernehmen muss. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Eigentümer tun kann was er will: Denn stellen eine CAMO oder ein Prüfer bei der Prüfung der Lufttüchtigkeit Mängel an Luftfahrzeug oder Instandhaltungsprogramm fest, so haben sie gemäß M.A. 710 die Behörde umgehend darüber zu informieren. Das ist ein wichtiger Kontrollmechanismus, der übrigens auch schon vor dem Part M existiert und gut funktioniert hat. Letztlich kommt es bei der sicheren Wartung von Flugzeugen entscheidend auf das verantwortungsbewusste Zusammenspiel von Eigentümer und Prüfer an, und nur sehr selten auf Stempel von Behördenvertretern, die das Flugzeug nie gesehen haben. Unklar ist, ob kommerzielle Flugschulen von diesen Vereinfachungen profitieren können. Denn gemäß dem deutschen Text gelten die neuen 12 AOPA-Letter 04/2015



Regeln für alle „ELA1 Flugzeuge, die nicht für die gewerbsmäßige Beförderung“ eingesetzt werden. Damit würden die neuen Regeln auch für kommerzielle Flugschulen gelten, denn eine Flugschule betreibt keine Personenbeförderung. Im englischen Text steht jedoch „ELA1 aircraft not involved in commercial operations“, wodurch diese wichtige Zielgruppe ausgeschlossen wäre. Nach Rücksprache mit der EASA gehen wir hier von einem Übersetzungsfehler in der deutschen Fassung der Verordnung aus. Wichtig ist diese Neuregelung besonders für die Betreiber von Cessnas, die von den Anti-Korrosions-SIDs betroffen sind. Ganz im Sinne der EASA können die Eigentümer auf die Durchführung dieser Wartungsempfehlungen verzichten, wenn letztlich auch die Prüfer/die CAMO hiergegen keine Sicherheitsbedenken haben. Ärger mit der Luftfahrtbehörde könnte es allerdings noch geben, wenn diese stichprobenartig ACAM-Checks (Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) durchführt und dabei der Meinung ist, dass gewisse Wartungsempfehlungen doch hätten umgesetzt werden müssen. Denn schon in der Vergangenheit hat sich das LBA daran gerieben, dass im Gesetzestext steht, dass ein Eigentümer Wartungsempfehlungen „zu berücksichtigen/to consider“ hat. Nach Interpretation des LBA bestand eine sorgfältige Berücksichtigung allerdings ausschließlich in der umfassenden Ausführung der Cessna Anti-Korrosions-SIDs. In der Planung befindet sich ein noch weitergehender Entwurf eines Part-M „Light“, der am 9. Juli 2015 als NPA 2015-08 veröffentlicht wurde. Zielsetzung ist es vor allem, genau wie bei ELA1 die Verantwortung auch für ELA2-Flugzeuge auf die Eigentümer zu übertragen und auch alle kommerziellen Nutzer einzubeziehen. Wir begrüßen diese Schritte sehr, bedauern allerdings auch genauso, dass diese unsere Branche deutlich entlastenden Änderungen frühestens Anfang 2017 in Kraft treten werden. Wünschenswert wäre es auch alle Flugzeuge bis 5700 kg in diese Regelung einzubeziehen, die nach den gleichen Bauvorschriften des Part 23 zugelassen worden sind, warum soll man sie dann anders warten? Die Frist zur Kommentierung endet am 9. Oktober 2015. Dies liegt vor allem am Widerstand der nationalen Behörden, aber auch an dem Widerstand der Verbände der Wartungsbetriebe und Prüfer, denen die geplante Freizügigkeit der EASA zu weit geht. Einen ausführlicheren Artikel finden Sie in der nächsten Ausgabe des AOPA-Letters.
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ADS-B: Eine mögliche ADS-B-Pflicht könnte der erste Fall werden, beim dem Ausrüstungszwang auch einen Vorteil für die Allgemeine Luftfahrt bringt paket namens Extended Squitter (ES) ausgestrahlt. Wichtigster Vorteil: Kollisionswarner im Cockpit können so die präzise Position anderer Flugzeuge empfangen und bei Gefahr Alarm schlagen. Das ist der Grund dafür, dass ADS-B für Flugzeuge über 5,7 Tonnen Abfluggewicht bereits vorgeschrieben ist. Für kleinere Maschinen ist eine entsprechende Verpflichtung im EASA-Raum immer wieder im Gespräch. Sie würde das Problem von Mid-Airs, also Kollisionen in der Luft, vermutlich ebenso nachhaltig lösen wie zuvor in der Großluftfahrt.
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Das ist einer der Gründe, warum man in den USA bereits eine ADSB-Pflicht für alle Verkehrsteilnehmer in den vielbeflogenen Lufträumen eingeführt hat: Sie gilt ab 2020, weshalb das Thema derzeit Flugzeughaltern und Avionik-Herstellern besonders wichtig ist, denn bis dahin müssen zehntausende Maschinen ausgerüstet werden.



Bislang war der Umgang von Flugsicherung und Behörden mit der Allgemeinen Luftfahrt und insbesondere den Privatpiloten eher einseitig, wenn es um neue Ausrüstung ging: Die Behörden stellten Forderungen, die Allgemeine Luftfahrt zahlte, ohne dass für sie ein Vorteil oder eine spürbare Erhöhung der Sicherheit dabei herauskam. So war’s bei der Pflicht zur Ausrüstung mit Mode-S-Transpondern oder bei der (nur für Deutschland geltenden) Verpflichtung zu 406-MHz-ELTs, und so kommt es bei der bevorstehenden Pflicht zu 8.33-kHz- Funkgeräten auch bei VFR-Flügen. Doch jetzt könnte erstmals eine Ausrüstungsverpflichtung ins Haus stehen, die für Piloten einen echten Vorteil mitbringt. Die Rede ist von ADS-B (Automatic Dependent SurveillanceBroadcast). Im Kern ist das eine Transponder-Technologie, bei der jedes Flugzeug neben weiteren Informationen seine GPS-Position ausstrahlt. Auf der ohnehin von Mode-S-Transpondern genutzten Frequenz 1090 MHz werden die ADS-B-Informationen von entsprechend ausgerüsteten Transpondern in einem zusätzlichen Daten-



Doch die US-Luftfahrtbehörde FAA hat den Zwang zur ADS-BAusrüstung mit einem klaren Nutzen für die Piloten verbunden: Parallel wurde ein zweites ADS-B-System auf einer weiteren Frequenz eingeführt, das größere Datenmengen übertragen kann. Es heißt Universal Access Transceiver (UAT) und arbeitet auf 987 MHz. Ein Netz von Bodenstationen in den USA strahlt auf dieser Frequenz Informationen aus, die von passenden Empfängern im Cockpit ausgewertet und auf Multifunktionsdisplays oder TabletComputern angezeigt werden können. Mit dabei: die aktuelle Verkehrslage in der Umgebung des Flugzeugs nicht nur inklusive aller ADS-B-Flugzeuge, sondern auch aller »alten« Transponder. Der Pilot sieht, was der Fluglotse sieht. Ebenso interessant: aktuelle Wetterinformationen einschließlich METAR, TAF und Niederschlagsradar. Und schließlich: kurzfristige Luftraumsperrungen, wie sie etwa wegen Bränden, schwerer Unfälle oder Großveranstaltungen eingerichtet werden. Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass mit dem Empfang solcher aktuellen Informationen im Cockpit ein ganz erheblicher Sicherheitsgewinn einhergeht. Und deshalb setzt sich die AOPA bei den derzeit wieder aufkommenden Diskussionen um eine ADS-B-Pflicht in Europa nachdrücklich dafür ein, dass eine solche mit dem zusätzlichen Sicherheitsgewinn eines Bodenstationsnetzes mit Verkehrsund Wetterausstrahlung verbunden wird. Die Technologie ist in den AOPA-Letter 04/2015 13
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USA vorhanden. Wir sind überzeugt, dass die meisten Piloten sogar freiwillig ihre Maschinen mit der neuen Technik ausstatten würden,



wenn der Nutzen nur groß genug ist. GPS und FLARM sind dafür hervorragende Beispiele. Die Probleme sind nicht unerheblich: Zum einen ist derzeit die Frequenz 987 MHz durch militärische TACAN-Navigationsanlagen belegt. Deren Frequenzwechsel wäre aber wohl machbar. Zum anderen kostet ein ADS-B-Bodennetz ebenso Geld wie die Daten, die es ausstrahlt. Es wäre aber eine maßgebliche Investition in die Sicherheit – und deshalb setzen wir uns seit Jahren dafür ein, dass die Kosten für den Aufbau eines UAT-Netzwerks endlich geprüft werden. Einer ADS-B-Pflicht für Flugzeuge unter 5,7 Tonnen MTOM muss aus unserer Sicht eine mehrjährige Phase der freiwilligen Nutzung vorausgehen.
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Diese Art der Informationsübertragung ins Cockpit ist übrigens auch Teil der Agenda für die Zukunft der Allgemeinen Luftfahrt des EU-Parlaments von 2008: Sie wurde dort als einer der Vorteile aufgeführt, die die AL aus den Neuerungen des SESAR-Programms erhalten soll.



Das Europäische Parlament hat im Jahr 2008 eine „Agenda für eine nachhaltige Zukunft der Allgemeinen Luftfahrt und der Geschäftsreiseluftfahrt (2008/2134(INI))“ veröffentlicht, in der es dem europäischen Flugsicherheitsprojekt SESAR klare Vorgaben für die AL mit auf dem Weg gibt: Das Europäische Parlament 14. unterstreicht jedoch, dass das Programm SESAR den Besonderheiten der allgemeinen Luftfahrt und der Geschäftsreiseluftfahrt in vollem Umfang Rechnung tragen und dem Sektor echte Vorteile bringen muss, ohne ihn unnötig zu belasten; 15.  ist der Ansicht, dass eines der Ziele sein sollte, Nutzern von Flügen nach Sichtflugregeln Zugang zu Verkehrs-, Wetter- und Luftfahrtinformationen in benutzerfreundlicher und kostengünstiger Weise zur Verfügung zu stellen; 16. verlangt nachdrücklich, dass die Rechtsvorschriften im Bereich des „einheitlichen europäischen Luftraums“ und SESAR nicht zu unverhältnismäßigen Ausrüstungsanforderungen für kleine, nach Sichtflugregeln betriebene Flugzeuge führen; Das liest sich wirklich sehr gut, passiert ist in diesem Sinne in SESAR bislang trotz der intensiven Mitarbeit der IAOPA jedoch 14 AOPA-Letter 04/2015



Wir als Verband unterstützen eine ADS-B-Ausrüstungsverpflichtung allerdings nur, wenn sie mit niedrigen Kosten umsetzbar ist und auch mit einem entsprechenden Nutzen für die Piloten verbunden ist. Dr. Michael Erb



denkbar wenig. Immer wieder wurden wir vertröstet, Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität für Airlines an hochfrequentierten Flughäfen hatten eine höhere Priorität als Sicherheitsfragen der AL. Aber das soll sich jetzt ändern: Zurzeit starten eine Reihe von Projekten, die sich mit der Integration der AL in das Flugsicherungsnetzwerk befassen. Auch viele Airlines machen derzeit Druck, denn sie wollen allen Verkehr, dem sie im unteren Luftraum speziell in „Echo“ begegnen können, auch möglichst frühzeitig elektronisch erkennen können. Auf eine rein visuelle Separierung will man sich nicht mehr verlassen müssen. Ein weiteres Problem stellen unbemannte Fluggeräte dar, die in immer größerer Zahl betrieben werden, an deren Piloten keine Anforderungen gestellt werden und die leicht in Höhen bis 5000 m aufsteigen können. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Annäherungen, wie zuletzt in Warschau zwischen einer Drohne und einem Lufthansa-Jet. FLARM zeigt bereits auf, wie Kollisionsvermeidung elektronisch kostengünstig unterstützt werden kann. Jedoch werden FLARM-Signale von konventioneller Avionik wie in den Airline-Cockpits nicht angezeigt. Die Verbände EBAA, ECOGAS, ERAC, GAMA und IAOPA haben in einem gemeinsamen Papier ihre Position zu ADS-B verdeutlicht, es kann auf der AOPA-Website abgerufen werden.
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SAFETY LETTER



PBN (RNAV/RNP) Nr. 20, August 2015



SATELLITENNAVIGATIONSSYTEM – GPS



Flächennavigationsverfahren (Area Navigation, RNAV) mit Hilfe von Satelliten (GPS) haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und ersetzen immer mehr die so genannten konventionellen Navigationsverfahren mit VOR, NDB, DME und sogar ILS. Mit RNAV lässt sich (beinahe) jeder beliebige Wegpunkt und jede beliebige Strecke erfliegen, Enroute wie auch im Approach. Die hier angewandte RNAVVerfahrenstechnik einschließlich der erforderlichen Navigationsleistung (Required Navigation Performance, RNP) wird von ICAO unter dem Begriff „Performance-based Navigation (PBN)“ zusammengefasst. Im PBN-Manual der ICAO (Doc 9613) sowie in europäischen und nationalen Vorschriften sind die Anforderungen an die Nutzung dieser Navigationstechnologie schon weitestgehend beschrieben. Darüber hinaus werden die europäischen FCL, die Vorschriften zur Lizensierung von Piloten, zukünftig auch das Training von PBN-Verfahren, insbesondere Anflugverfahren, beinhalten. PBN (RNAV/RNP)



Das US-amerikanische Satellitennavigationssystem NAVSTAR Global Positioning System (GPS) besteht aus mindestens 24 Satelliten (derzeit 31 Satelliten), die die Erde auf verschiedenen Umlaufbahnen (Orbit) in einer Höhe von rund 20.200 km umkreisen. Sie decken damit den gesamten Globus ab, so dass an jedem Ort der Erde die Signale mehrerer Satelliten empfangen werden können. Die Satelliten senden fortlaufend codierte Radiosignale mit Position und präziser, durch eingebaute Atomuhren ermittelter Zeit aus. Aus der Laufzeit der Signale kann im GPS-Empfänger am Boden oder in der Luft die Position des Empfängers (Luftfahrzeug), die Geschwindigkeit und die Höhe berechnet werden. Für die Positionsbestimmung müssen die Signale von mindestens drei Satelliten empfangen werden. Zur Korrektur von Fehlern bei der Zeitmessung ist ein weiterer Satellit erforderlich. Zusätzlich ist heute mindestens der Empfang eines weiteren Satelliten gefordert, um eine Integritätsprüfung der empfangenen Signale vornehmen zu können. Insgesamt ist also für Zwecke der Luftfahrt der Empfang von fünf GPS-Satelliten notwendig. Aufgrund von ungünstigen Konstellationen einzelner Satelliten kann es vorkommen, dass nicht ausreichend Satelliten für die Navigation in einem bestimmten Gebiet zur Verfügung stehen. Diese nur kurzen Zeitspannen lassen sich im Voraus berechnen und werden für die Luftfahrt in Form von NOTAM veröffentlicht (RAIMPrädiktion). Die Positionsbestimmung erfolgt in Bezug auf ein weltweit vereinheitlichtes Koordinatensystem, das World
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Geodetic System 1984 (WGS 84). Dem System WGS 84 liegt eine „idealisierte“ Weltkugel (Geoid) mit einem vereinheitlichten Bezug zu Meeresspiegel (Mean Sea Level, MSL) zugrunde. Tatsächlich sind aber die Bezüge zu Meeresspiegel (oder Normal Null, NN) weltweit nicht vereinheitlicht, so dass es zwischen der Höhe gemessen mit GPS und der realen Höhe über MSL vor Ort zu Ablagen kommen kann, die durchaus einige Meter betragen können. Dieser Höhenunterschied, genannt Undulation, muss bei GPS-Präzisionsanflugverfahren (GLS) für die jeweilige Landebahnschwelle angegeben werden.



GPS-ERGÄNZUNGSSYSTEME Obwohl die gesendeten GPS-Signale eine weitestgehend genaue Positionsbestimmung ermöglichen, lässt sich durch zusätzliche Korrektur- bzw. Ergänzungssysteme die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Genauigkeit des GPS soweit steigern, dass die Signale auch für die vertikale Führung im Anflug genutzt werden können. Diese Systeme werden im Englischen „Augmentation Systems“ genannt, wobei das Wort „Augmentation“ Vergrößerung bzw. Steigerung bedeutet. Arbeitet das Ergänzungssystem mit weiteren Satelliten, die Korrektursignale liefern, so spricht man vom Satellite Based Augmentation System (SBAS), werden die Korrektursignale unmittelbar von einer Bodenstation übermittelt, heißt das System Ground Based Augmentation System (GBAS). Bei einem Satellite Based Augmentation System (SBAS) werden die GPS-Signale von Referenzstationen am Boden empfangen und von dort aus korrigiert wieder zu Satelliten zurückgeschickt. Die Standorte der Referenzstationen sind äußerst präzise vermessen und arbeiten mit Atomuhren, so dass sie die empfangenen Positions- und Zeitangaben vergleichen, ggf. korrigieren und darüber hinaus eine Prüfung der Integrität des Signals durchführen können. Das in den USA aufgebaute SBAS trägt den Namen WAAS (Wide Area Augmentation System). Es ist bereits seit 2003 in Betrieb. GPS-Navigationsgeräte, die WAAS-Signale empfangen und verarbeiten können, tragen meist den Zusatz „W“. Ein Ground Based Augmentation System (GBAS) arbeitet ähnlich wie SBAS. Allerdings werden hier die korrigierten Signale von der Bodenstation (einschließlich An-
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flugprofildaten) unmittelbar an die im Empfangsbereich befindlichen Luftfahrzeuge geschickt. Deshalb wird GBAS im Bereich eines oder mehrerer Flugplätze eingesetzt, um die dortigen An- und Abflugverfahren mit Satellitennavigation abzustützen. Mit GBAS lassen sich Anflugverfahren in der Güte und Genauigkeit von ILS einrichten; sie werden in Anlehnung an die Abkürzung ILS nun GLS (GBAS Landing System) genannt. In Deutschland sind GBAS-Stationen bereits an mehreren Flughäfen aufgebaut worden (z.B. Bremen und Frankfurt). Für Europa wurde 2011 ein SBAS mit dem Namen EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Services) eingerichtet. Es wird im Auftrag der Europäischen Kommission von der European GNSS Agency (GSA) und ESSP (EGNOS Service Provider) betrieben und besteht aus drei geostationären Satelliten, vier Master Control Centers (MCC) und über 40 Ranging and Integrity Monitoring Stations (RIMS) in Europa, Nordafrika und Naher Osten. Dank EGNOS wird eine Genauigkeit und Zuverlässigkeit (Integrität) der GPS-Signale erzeugt, die in Europa die Möglichkeit zulässt, satellitengestützte Anflugverfahren mit vertikaler Führung (Approach with Vertikal Guidance, APV) festzulegen. WAAS-fähige GPS-Navigationsgeräte können ebenfalls EGNOS-Signale verarbeiten.



FLÄCHENNAVIGATION – RNAV Die IFR-Navigation basiert seit vielen Jahrzehnten auf am Boden installierten Funknavigationsanlagen wie NDB, VOR, DME und ILS. Im Empfangsbereich dieser Anlagen lassen sich Kurse zu oder von der Station und die Position des Luftfahrzeuges durch Anlagenüberflug, Kreuzpeilung, oder Entfernungsmessung bestimmen. Auch wenn sich mit der „konventionellen“ Funknavigation weitestgehend jeder Navigationspunkt während des Fluges im Empfangsbereich bestimmen lässt, so ist ein beliebiges Fliegen in der Fläche, also von jedem beliebigen (Weg-) Punkt (Waypoint) zu jedem anderen beliebigen Punkt, nicht möglich. Die Möglichkeit, „in der Fläche“ zu fliegen, ergab sich schon in den 1970er Jahren mit der Entwicklung von Trägheitsnavigationssystemen (Inertial Navigation System, INS). Später kamen Systeme hinzu, die durch Empfang mehrerer DME-Stationen (ggf. unter Einbeziehung einzelner VOR-Anlagen) die Möglichkeit eröffneten, rechnerisch jeden Punkt im Empfangsbereich
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dieser Anlagen zu ermitteln und damit auch eine (begrenzte) Navigation in der Fläche zu erlauben. Der Durchbruch für die Flächennavigation kam mit der Freigabe des militärischen US-amerikanischen Satellitensystems GPS zur Nutzung im zivilen Luftverkehr, der Standardisierung durch ICAO sowie der rasanten Entwicklung entsprechender Bordnavigationscomputer. Nach ICAO wird der Begriff Flächennavigation (Area Navigation, RNAV) definiert als „eine Navigationsmethode, die es einem Luftfahrzeug ermöglicht, auf jedem beliebigen Flugweg zu fliegen, innerhalb des Empfangsbereichs von am Boden oder im Raum installierten Navigationsanlagen oder im Rahmen der Möglichkeiten eines selbständigen Navigationssystems, oder der Kombination aus beiden.“ Der Vorteil der Flächennavigation liegt nicht nur in der (theoretisch) beliebigen Wahl von Wegpunkten und Strecken, sondern auch in der Möglichkeit von Direktstreckenführungen mit hoher Genauigkeit über sehr große Distanzen (z.B. über den Ozean) und in der Festlegung von An- und Abflugverfahren ohne Installation von technisch aufwendigen und teuren Funkanlagen am Boden. In Bezug auf die Genauigkeit wurde RNAV bislang in B-RNAV (Basic RNAV) mit einem Navigationstoleranzbereich von +/- 5 NM und P-RNAV (Precision RNAV) mit einem Toleranzbereich von +/- 1 NM unterteilt. Mit der Einführung von PBN werden diese Begriffe durch RNAV 5 und RNAV 1 ersetzt werden.



LEISTUNGSBASIERTE NAVIGATION – PBN Überblick Bislang werden von ICAO die technischen Anforderungen an Navigationsanlagen am Boden sowie an Bord der Luftfahrzeuge im Detail beschrieben und als Standards bzw. Empfehlungen in den entsprechenden ICAO Anhängen und Dokumenten veröffentlicht. Mit der weltweiten Einführung der Satellitennavigation und der damit einhergehenden Entwicklung von Bordnavigationscomputern und Flugführungssystemen (z.B. Flight Management System, FMS) hat sich herausgestellt, dass es keinen Sinn mehr macht, lediglich die technischen Anforderungen zu beschreiben. Vielmehr müssen bei der Vielfalt der Systeme nun die allgemeinen Anforderungen an die navigatorische Leistungsfähigkeit in Form von Genauigkeit (Accuracy), Integrität
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(Integrity), Verfügbarkeit (Availability) und Funktionalität (Functionality) für ein bestimmtes Flugverfahren beschrieben werden. Nach ICAO vollzieht sich damit ein entscheidender Wandel hin zu einer leistungsbasierten Navigation, genannt Performance-based Navigation (PBN). PBN unterscheidet zwischen RNAV- und RNP-Verfahren (Required Navigation Performance, RNP). Die Spezifikationen hierzu sind im Detail im ICAO PBN- Manual (Doc 9613) beschrieben. RNP-Verfahren sind primär satellitengestützte Flächennavigationsverfahren, bei denen für die Positionsbestimmung eine Integritätsüberwachung und Alarmierung (On-board Performance Monitoring and Alerting) bei Überschreiten der definierten Integritätslimits erforderlich sind. Die Integritätsüberwachung wird durch das im Bordnavigationssystem integrierte System RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) gewährleistet. RNAV-Verfahren sind dagegen Flächennavigationsverfahren, bei denen für die Positionsbestimmung keine Integritätsüberwachung und Alarmierung bei Überschreiten der Integritätslimits erforderlich sind. Dies sind diejenigen Flächennavigationsverfahren, die neben der Nutzung von GPS bzw. GNSS für die Positionsbestimmung auch andere, bordgestützte Navigationssignale zur Positionsbestimmung verarbeiten. ICAO hat für unterschiedliche Anwendungen folgende PBN-Spezifikationen festgelegt: • • • • • 



RNAV 10, RNAV 5, RNAV 2, RNAV 1, RNP 4, RNP 2, RNP 1, Advanced RNP (A-RNP) RNP APCH, RNP AR APCH RNP 0.3



Die Zahlen in Bezug auf RNAV und RNP geben eine Indikation für die geforderte bzw. erreichbare Navigationstoleranz, z.B. RNAV 5 bezeichnet ein RNAV-Verfahren mit einer Navigationstoleranz von +/- 5 NM (entspricht dem bislang bezeichneten B-RNAV), RNP 0.3 bezeichnet ein RNP-Verfahren mit einer Navigationstoleranz von +/- 0,3 NM. Die Bezeichnung RNP APCH steht für ein RNP-Anflugverfahren und RNP AR APCH für ein von der zuständigen Luftfahrtbehörde autorisiertes (AR, Authorized) Anflugverfahren. RNP AR Approaches sind spezielle Anflug-
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verfahren, meist in schwierigem Gelände (Berge, Hindernisse) mit höchsten Anforderungen, u.a. an Pilot, Luftfahrzeug und Flugführungssystem, und erlauben im Einzelfall Verfahren mit satellitengestützten exakt definierten gekrümmten Anflugwegen mit einer Genauigkeit bis hin zu +/- 0,1 NM. In Deutschland und Europa werden vorwiegend RNAV 5, RNAV 1 und RNP APCH angewendet, wobei anstelle von RNP APCH zurzeit meist noch die Bezeichnung RNAV (GPS) APCH verwendet wird. Die Umstellung der Bezeichnungen von Anflugverfahren wird derzeit schrittweise vorgenommen. Navigationstoleranz Die akzeptierbare Navigationstoleranz bzw. die Genauigkeit der Kursführung (Lateral Accuracy) bei PBN-Verfahren wird als seitliche Ablage in NM zur geforderten (Ideal-) Kurslinie ausgedrückt. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich das Luftfahrzeug in 95% der Flugzeit in dem definierten Bereich befindet. Für z.B. RNP 1 heißt das, dass davon ausgegangen werden kann, dass sich das Luftfahrzeug in 95% der Flugzeit im Bereich von +/- 1 NM um den Idealkurs aufhält. Durch das für RNP-Verfahren geforderte On Board Performance Monitoring and Alerting System werden die Fehler hinsichtlich der Kurseinhaltung, der Positionsbestimmung und flugtechnischer Abweichungen gemessen und überwacht. Überschreitet der Gesamtfehler den definierten Wert, erfolgt eine Anzeige für die Piloten. Die Fehlermessung beinhaltet nicht das Fehlverhalten eines Piloten, die Wahl einer falschen Route, Systemausfälle im Luftfahrzeug oder ähnliche Vorkommnisse. Integrität – RAIM Für die Positionsbestimmung mit Hilfe von Satelliten ist je nach Satellitenanordnung der Empfang von mindestens vier Satelliten erforderlich. Bei ungünstigeren geometrischen Anordnungen kann sich diese Zahl noch erhöhen. Zugelassene Bordempfänger führen neben der Positionsbestimmung aus Sicherheitsgründen mit Hilfe des Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) zusätzlich eine Prüfung der empfangenen Satellitensignale durch. Für diese Prüfung ist der Empfang mindestens eines weiteren Satelliten erforderlich, so dass sich die Mindestzahl der zu empfangenden GPS-Satelliten auf fünf erhöht. Nach bestehenden nationalen und internationalen Empfehlungen und Bestimmungen wird eine Vorhersage
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der RAIM-Verfügbarkeit zur Durchführung von GPSstand-alone-Anflugverfahren gefordert. Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bietet für die Vorbereitung auf einen mit GPS durchzuführenden Anflug einen GPS-Informationsdienst an. Bei diesem Dienst wird die aktuelle GPS-Konstellation in einem Rechner nachgebildet und geprüft, ob für den zu betrachtenden Zeitraum und den gewünschten Anflug die Anforderungen an die Konstellation erfüllt sind (RAIM-Prädiktion). Während „Predictive RAIM“ im Bordempfänger die Informationen der derzeit aktiven Satelliten für die Vorausberechnung verwendet, werden beim GPS-Informationsdienst zusätzliche Wartungsarbeiten an den Satelliten in die Vorausberechnung einbezogen. Die für die Piloten notwendigen Informationen werden als NOTAM bekannt gegeben. Die NOTAM enthalten die Zeitspannen, für die RAIM nicht für ein GPS-Anbzw. Abflugverfahren an einem Flughafen zur Verfügung steht. Sind die GNSS/GPS-Verfahren uneingeschränkt verfügbar, wird kein NOTAM veröffentlicht.



PBN-VERFAHREN Grundlage Unter PBN-Verfahren versteht man Flächennavigationsverfahren für Strecke, Einflug, Anflug und Abflug, die den Anforderungen (insbesondere den Genauigkeitsanforderungen) des ICAO PBN-Manuals entsprechen und gemäß den Kriterien des Verfahrenshandbuchs ICAO Doc 8168 PANS-OPS (Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations) festgelegt worden sind. Die Verfahren bzw. Strecken werden im Titel zurzeit meist mit der Abkürzung „RNAV“ bezeichnet. In der Klammer werden die für das Verfahren erlaubten Navigationsmittel angegeben. Ein RNAV (GPS)-Verfahren zeigt beispielsweise an, dass das RNAV-Verfahren nur auf GPS abgestützt ist und nur dieses Navigationsmittel zur Nutzung erlaubt ist. Bei Verfahren, die ausschließlich auf GPS basieren und nur mit entsprechender Ausrüstung geflogen werden können, spricht man auch von „GPS-stand-alone Procedures“. Strecke In Deutschland wie auch im europäischen Ausland sind heute die meisten ATS-Strecken als RNAV-Strecken definiert, für die eine Basic-RNAV-Ausrüstung vorgeschrieben ist. Einflugstrecken (Standard Arrival Routes, STAR) und Abflugstrecken (Standard Instrument Departure, SID) sind je nach Erfordernis und Verfügbarkeit
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von Funknavigationsanlagen konventionell oder ausschließlich mit RNAV-Wegpunkten (Waypoints, WPT) festgelegt. Wegpunkte, die eine Kursänderung markieren, können je nach Erfordernis als Fly-over- oder als Fly-by-Waypoint festgelegt sein. Bei Fly-over fliegt das Luftfahrzeug über den Waypoint und leitet anschließend die Kurve hin zum neuen Kurs ein. Bei Fly-by wird die Kurve bereits vor Erreichen des Waypoints eingeleitet, so dass unmittelbar der neue Kurs erflogen wird. Abgesehen davon, dass diese Waypoints auf der Karte mit entsprechenden Symbolen markiert sind, werden sie vom Navigationssystem automatisch erflogen und die Kurven entsprechend eingeleitet.



gen definiert. Diese sind im nationalen Rahmen veröffentlicht im Luftfahrthandbuch Deutschland, Teil AIP ENR 1.5 und den entsprechenden Bekanntmachungen in den Nachrichten für Luftfahrer (NfL), im europäischen Bereich in den EASA AMC 20-27 und AMC 20-28 (AMC, Acceptable Means of Compliance). Die beiden letztgenannten Anforderungen beziehen sich vor allem auf Flugverfahren, die ausschließlich auf GPS basieren (GPS-stand-alone), also keine Abstützung durch konventionelle Funknavigation haben. Grundsätzlich gilt, dass der Betrieb von Satellitennavigationssystemen in Luftfahrzeugen im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers im genehmigten Flughandbuch und der Betriebsanleitung erfolgt.



Anflug Besondere Bedeutung gewinnen PBN-Verfahren für den Anflug, vor allem seit nun EGNOS in Europa zur Verfügung steht und damit satellitengestützte Anflugverfahren mit vertikaler Führung (Approach Procedure with Vertical Guidance, APV) veröffentlicht werden können. Je nachdem, ob nur eine laterale Kursführung (Lateral Navigation, LNAV), zusätzlich eine barometrisch gestützte vertikale Führung (Vertical Navigation, VNAV) oder ein Anflug in der Qualität ähnlich der eines ILS (Localizer Performance with Vertical Guidance, LPV) möglich ist, werden RNAV (GPS)- bzw. RNP-Approaches mit einem Minima „down to“ LNAV, LNAV/VNAV oder LPV festgelegt (siehe hierzu auch AOPA Safety Letter Nr. 10 „RNAV-APPROACH, 10. Oktober 2013). Diese Anflugverfahren können mit den meisten, heute in der Allgemeinen Luftfahrt eingesetzten GPS-Navigationssystemen genutzt werden, vorausgesetzt EGNOS kann empfangen werden (bei vertikaler Führung).



Luftfahrtunternehmen, die GPS-stand-alone Anflüge durchführen wollen, müssen dafür Regelungen (einschließlich Crew Coordination Concept) in das Betriebshandbuch aufnehmen und der Aufsichtsbehörde zur Zustimmung vorlegen.



PBN-Anflugverfahren werden zukünftig mehr und mehr die konventionellen IFR-Anflugverfahren ersetzen bzw. ergänzen. Von ICAO sowie im europäischen Bereich von EASA ist vorgesehen, dass langfristig alle für IFRFlugbetrieb zugelassenen Flugplätze mit satellitengestützten Verfahren angeflogen werden können.



Die Qualifikation der Piloten in der Anwendung der GPS-stand-alone Anflugverfahren und der Verwendung von GPS-Empfängern ist nachzuweisen. In Deutschland gelten als Nachweis u.a. Bestätigungen von Geräteherstellern, IFR-Flugschulen sowie von Fluglehrern, Einweisungsberechtigten und Sachverständigen, die jeweils eine IFR-Berechtigung besitzen. Die Bestätigung kann über einen Eintrag im Flugbuch erfolgen.



VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON PBN-VERFAHREN Allgemeine Bedingungen Für die betriebliche Nutzung von Flächennavigationsverfahren im Allgemeinen und GPS basierten Flugverfahren im Besonderen ist eine Reihe von Anforderun-
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Pilot Da die Anwendung von GPS-Systemen sowie die Durchführung von insbesondere GPS-Anflugverfahren bislang nicht ein vorgeschriebener Bestandteil der Pilotenausbildung war, müssen sich IFR-Piloten, die GPSstand-alone Flugverfahren durchführen wollen, zuvor ausreichend mit den Grundlagen, Besonderheiten und Beschränkungen von GPS sowie mit der Handhabung der GPS-Ausrüstung an Bord des Luftfahrzeuges vertraut gemacht haben. Die Piloten müssen in geeigneter Weise in die Handhabung und Bedienung von GPS-stand-alone Geräten für normale und außergewöhnliche betriebliche Verfahren eingewiesen sein.



Achtung: Diese deutsche Regelung gilt nicht unbedingt in gleicher Weise auch in anderen europäischen Ländern. Eine einheitliche europäische Regelung wird es erst geben, wenn PBN-Verfahren als Teil der Pilotenausbildung und Pilotenqualifikation in die FCL (Flight Crew Licensing) aufgenommen worden sind. Hierzu
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hat EASA Vorschläge erarbeitet, die als Notice of Proposed Amendment NPA 2013-25 „Revision of operational approval criteria für perfomance-based navigation (PBN)“ vorliegen (Download unter www.easa.europa.eu). Luftfahrzeug Nach § 24a LuftBO „Besondere betriebliche Genehmigungen“ bedürfen IFR-Flüge der Genehmigung durch das Luftfahrt-Bundesamt, wenn für bestimmte Lufträume die Anwendung von Flächennavigationsverfahren (RNAV, RNP, PBN) gefordert wird. Der Luftfahrzeughalter hat dem Luftfahrt-Bundesamt die Fähigkeit, entsprechende Flüge durchführen zu können, nachzuweisen. Der Nachweis umfasst die Eignung und Instandhaltung der Ausrüstung, die Betriebsverfahren und die Schulung der Flugbesatzung. Das Antragsformular zur Genehmigung für den nichtgewerblichen Einsatz eines Luftfahrzeuges nach § 24a LuftBO ist unter www.lba.de zu finden. Ausrüstung Gemäß der „Verordnung über die Flugsicherungsausrüstung der Luftfahrzeuge (FSAV)“ müssen Luftfahrzeuge für IFR-Flüge ausgerüstet sein mit einer Basisflächennavigationsausrüstung (B-RNAV) mit einer erforderlichen Navigationsgenauigkeit von mindestens +/- 5 NM, soweit die jeweilige Navigationsgenauigkeit für den jeweiligen Luftraum, die jeweilige Streckenführung oder das jeweilige Flugverfahren durch das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) vorgeschrieben und in den Nachrichten für Luftfahrer (NfL) veröffentlicht ist. Sofern durch das LBA für den jeweiligen Luftraum, die jeweilige Streckenführung oder das jeweilige Flugverfahren eine Navigationsgenauigkeit von mindestens +/- 1 NM vorgeschrieben und in den NfL veröffentlicht ist, muss eine Präzisionsflächennavigationsausrüstung (P-RNAV) vorhanden sein, deren Datenbank die gültigen Navigationsdaten enthält. Für die Durchführung eines RNP-Approach „without vertical guidance“ muss gemäß EASA AMC 20-27 die dafür erforderliche Ausrüstung nach den entsprechenden Technical Standard Orders (TSO) bzw. nach den European Technical Standard Orders (ETSO) zugelassen sein. Der zur Seite (Lateral) und in Längsrichtung (Longitudinal) gemessene Gesamtsystemfehler (Total System Error, TSE) des Bordnavigationssystems muss gleich oder besser sein als: 



a) +/- 1 NM für 95% der Flugzeit für den Anfangsund Zwischenanflug (Initial and Intermediate Approach Segment) und für den RNAV-Fehlanflug.
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b) +/- 0,3 NM für 95% der Flugzeit für den Endanflug (Final Approach Segment).



Die Skalierung der Instrumentenanzeige muss im Anfangs- und Zwischenanflug +/-1 NM und für den Endanflug +/- 0,3 NM betragen. Das Navigationssystem muss in der Lage sein, „fly-over-“ und „fly- by“-Waypoints zu fliegen. Weitere technische Anforderungen an die Bordausrüstung einschließlich der Anzeigeinstrumente und der Navigationsdatenbank sind insbesondere zu finden in EASA AMC 20-27 und AMC 20-28 (www.easa.europe. eu) sowie in der „Bekanntmachung über die Musterzulassung und Verwendung von Flächennavigationsausrüstung“ (NfL II 95/97).



NUTZUNG VON PBN FÜR DIE STRECKENNAVIGATION Im Fall, dass die GPS-Position die einzige Eingabe zum RNAV-System ist, sind die Betreiber grundsätzlich verpflichtet, sich zu vergewissern, dass die notwendige Verfügbarkeit von GPS für die beabsichtigte Flugzeit gewährleistet ist. Bei Verlust der RAIM-Funktion besteht die Möglichkeit, die GPS-stand-alone Geräte weiterhin für die Navigation zu nutzen. Die Piloten müssen jedoch in diesem Fall versuchen, eine Gegenkontrolle der Luftfahrzeugposition durchzuführen, wenn möglich mit Hilfe von VOR-, DMEund NDB-Daten, um die ausreichende Navigationsleistung sicherzustellen. Ist dies nicht möglich, muss die Besatzung auf ein alternatives Navigationssystem zurückgreifen und ATC entsprechend benachrichtigen. In diesem Fall würde ATC eine geeignete Alternativfreigabe erteilen. Bis auf Weiteres gibt es seitens der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH keine Notwendigkeit zur Forderung nach einer speziellen Flugvorbereitung für eine GPS-abgestützte Streckennavigation. RNAV-Strecken sind mit Basic-RNAV (RNAV 5) äquivalenter Ausrüstung zu befliegen. Die GPS-Empfänger/ Systeme müssen die Zertifizierungskriterien der „Bekanntmachung über die Musterzulassung und Verwendung von GPS-Empfängern/Systemen“ (Nfl II 97/98) erfüllen. Für „stand-alone“ GPS-Empfänger gilt, dass die vorgeschriebene IFR-Navigationsausrüstung zu
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jeder Zeit betriebsbereit sein muss. Die Anzeige muss permanent zur Verfügung stehen und vom Piloten überwacht werden. Für die Nutzung von Einflugstrecken (Standard Instrument Arrival Route, STAR) und Abflugverfahren (Standard Instrument Departure, SID) gelten sinngemäß die gleichen Anforderungen wie für die Nutzung auf Strecke.



NUTZUNG VON PBN-ANFLUGVERFAHREN Zur Nutzung von PBN-Anflugverfahren (mit oder ohne Vertikalführung) gelten grundsätzlich folgende Anforderungen: Navigationsdaten Die Navigationsdatenbank muss die aktuellen Daten (AIRAC-Zyklus) für den zu fliegenden Anflug einschließlich Ausweichflugplatz enthalten. Die gespeicherten Navigationsdaten müssen in der Reihenfolge der Anzeige dem veröffentlichten Anflugverfahren entsprechen. Die in der Navigationsdatenbank enthaltenen Wegpunkte des Anfluges dürfen von der Besatzung nicht verändert werden. Die Besatzung sollte die Anflugverfahren (einschließlich Ausweichflugplatz) für den beabsichtigten Flug überprüfen, wie sie im Navigationssystem angezeigt werden (Datenblock, ggf. graphisch), um sicherzustellen, dass die Verfahren korrekt geladen werden können. RAIM Die empfängerautonome Integritätsprüfung (RAIM oder ein gleichwertiges, vom Flugsicherungsunternehmen angebotenes Vorhersageverfahren) ist verfügbar, welches sicherstellt, dass eine Integritätsprüfung (RAIM oder gleichwertiges Verfahren) am Bestimmungsflughafen zur voraussichtlichen Ankunftszeit möglich ist.



und die Landung mit anderen navigatorischen Mitteln zum Zielflugplatz oder Ausweichflugplatz möglich ist. Falls das Fehlanflugverfahren auf konventioneller Navigation (VOR, NDB) basiert, muss sichergestellt sein, dass die entsprechende Bordausrüstung vorhanden und betriebsbereit ist. Die Funknavigationsanlagen am Boden müssen ebenfalls betriebsbereit sein. Falls das Fehlanflugverfahren auf RNAV basiert, muss sichergestellt sein, dass die entsprechende Bordausrüstung vorhanden und betriebsbereit ist. Ausweichflugplatz Wird ein Ausweichflugplatz für den Bestimmungsflugplatz nicht gefordert, muss am Zielflugplatz mindestens ein konventionelles Anflugverfahren verfügbar sein. Wird ein Ausweichflugplatz für den Bestimmungsflugplatz gefordert, muss am Ausweichflugplatz die Landung nach einem Anflugverfahren möglich sein, das nicht auf GNSS/GPS basiert. Hinweise zur Durchführung von Anflugverfahren Die EASA AMC 20-27/28 enthalten im jeweiligen Anhang eine Reihe von Hinweisen zur betrieblichen Durchführung von RNAV- bzw. RNP-Anflugverfahren (in englischer Sprache). Nachfolgend werden auszugsweise einige wesentliche Punkte widergegeben. Zusätzlich zu den üblichen Verfahren zur Vorbereitung auf einen Anflug (vor Erreichen des IAF), muss die Besatzung die Richtigkeit des geladenen Verfahrens durch Vergleich mit den entsprechenden Anflugkarten überprüfen. Die Überprüfung muss beinhalten: • die Reihenfolge der Wegpunkte (Waypoints); • die Kurse und Entfernungen der Anflugsegmente; • den Anflugwinkel.



Es sollte überprüft werden, ob die RAIM-Funktion im Zeitraum von 15 min. vor der Estimated Time of Arrival (ETA) bis 15 min. nach der ETA zur Verfügung steht. Fällt die RAIM-Funktion länger als 5 min. aus, so sollte der Flugplan geändert werden (z.B. Verschiebung des Abfluges oder Planung eines anderen Anflugverfahrens).



Für GPS-Systeme, die RAIM nutzen und für die eine Überprüfung der Verfügbarkeit bei einem RNP-Anflug erforderlich ist, sollte die Besatzung erneut die Verfügbarkeit von RAIM überprüfen wenn die ETA mehr als 15 min. von der bei der Flugplanung benutzten ETA abweicht.



Zielflugplatz Die Besatzung sollte sicherstellen, dass bei Ausfall der Bordnavigationstechnik für RNAV/RNP-Anflüge der Flug



Die manuelle Eingabe von Koordinaten in das RNAVSystem durch die Besatzung ist im Nahbereich (Terminal Area) nicht zulässig. „Direct to“ Freigaben zum Inter-
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mediate Fix (IF) sind möglich, vorausgesetzt, dass sich die daraus ergebende Kursänderung am IF nicht mehr als 45° beträgt. „Direct to“ Freigaben zum FAF sind nicht zulässig. Der Endanflugkurs darf nicht später als der FAF erflogen werden, damit das Luftfahrzeug korrekt auf dem Endanflugkurs stabilisiert ist bevor der Sinkflug begonnen wird (zur Sicherstellung von Hindernis- und Geländefreiheit). 2 NM vor dem FAF muss überprüft werden, dass sich das System im Approach Mode befindet. Die Besatzung sollte die Übereinstimmung zwischen der vertikalen Führung und dem Höhenmesser überprüfen (z.B. nachdem das Luftfahrzeug auf dem vertikalen Flugweg stabilisiert ist). Während des Sinkfluges sollte die Besatzung überprüfen, ob die Sinkrate in Übereinstimmung mit dem zu fliegenden Anflugwinkel ist. Das Verfahren muss u.a. unterbrochen werden: • wenn ein RNAV Ausfall angezeigt wird; • wenn ein RAIM-Verlust auftritt; • wenn der vertikale Flugweg nicht mit der Höhenmesseranzeige oder der Sinkrate übereinstimmt.



Die Verwendung von durch Satelliten übermittelten Höhen ist nicht erlaubt. AIRAC Aeronautical Information Regulation and Control AMC Acceptable Means of Compliance APV Approach Procedure with Vertical Guidance AR Authorized B-RNAV Basic Area Navigation Doc Document EASA European Aviation Safety Agency EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service ESSP EGNOS Service Provider ETSO European Technical Standard Orders FCL Flight Crew Licensing GBAS Ground Based Augmentation System GLS GBAS Landing System GNSS Global Navigation Satellite System GPS Global Positioning System GSA European GNSS Agency LNAV Lateral Navigation LPV Localizer Performance with Vertical Guidance NPA Notice of Proposed Amendment OPS Operations PANS Procedures for Air Navigation Services PBN Performance-based Navigation P-RNAV Precision Area Navigation RAIM Receiver Autonomous Integrity Monitoring RNAV Area Navigation RNP Required Navigation Performance SBAS Satellite Based Augmentation System TSO Technical Standard Orders VNAV Vertical Navigation WAAS Wide Area Augmentation System WGS84 World Geodetic System 1984 WPT Waypoint



Autor: Jürgen Mies Quellen: • „Nutzung von GNSS-basierten Flugverfahren“ Luftfahrthandbuch Deutschland, AIP ENR 1.5 • Verordnung über die Flugsicherungsausrüstung der Luftfahrzeuge (FSAV) • ICAO Doc 9613 Performance-Based Navigation Manual • EASA AMC 20-27 „Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNP Approach Operations (RNP APCH) including Baro-VNAV operations“ • EASA AMC 20-28 „Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNAV GNSS Approach Operations to LPV Minima using SBAS“ • www.easa.europa.eu • www.gsa.europa.eu • www.essp-sas.eu • www.europa.eu/etso-aithorisation • www.faa.gov • www.gps.gov Haftungsausschluss: Die Informationen und Daten in diesem AOPA Safety Letter sind vom Autor und der AOPA-Germany sorgfältig erwogen und geprüft. Dennoch kann eine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors bzw. von AOPA-Germany und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
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Fliegerisch fit!



25. AOPA-Trainingscamp in Stendal



Foto: AOPA-Germany



Das AOPA-Trainingscamp im Nordosten Deutschlands findet nun schon zum 25. Mal statt. Es beginnt am 01. Oktober um 9:00 Uhr und bietet ein umfassendes praktisches Weiterbildungsprogramm, das von theoretischen Inhalten ergänzt wird. Der praktische Teil beinhaltet je nach Wunsch der Teilnehmer z.B. Grundlagen der Startund Landetechniken, Anflüge auf internationale und Militärflughäfen, Funk- und GPS-Navigation sowie Nachtflug. Ein weiterer Schwerpunkt des Trainingscamps ist der Lehrgang „Gefahreneinweisung“ in Theorie und Praxis. Dafür steht eine kunstflugtaugliche Maschine zur Verfügung. Datum: 



01. – 04.10.2015



Ort: 



Flugplatz Stendal



Teilnahmegebühr: AOPA-Mitglieder: 



200 €



Nichtmitglieder: 



300 €



Fluglehrerstunde: 



40 €



Ferrypauschale für Charterer: 



190 € zzgl. Fluggebühren



Anmeldeschluss: 01.09.2015 Anmeldeformular: 
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Das AOPA-Trainingscamp kann mit einem Besuch des Seitenwindsimulators in Itzehoe sinnvoll kombiniert und ergänzt werden. Das Xwind-Sim-Training wird allen Teilnehmern während der Zeit des Flugsicherheitstrainings zu besonderen Konditionen angeboten. Bilden Sie sich in angenehmer Atmosphäre ungezwungen weiter, genießen Sie von Stendal aus die Landschaft im Nordosten Deutschlands: die Ostsee, Rügen und Usedom, die Mecklenburgische Seenplatte, Potsdam, Berlin, die Havel- und die Elbregion. Die Teilnahme am Trainingscamp ist mit dem eigenen Flugzeug möglich. Alternativ kann über die AOPA gechartert werden. Die Chartergebühren werden zzgl. der Ferrypauschale in Rechnung gestellt. Die Anreise der Teilnehmer sollte − soweit möglich − bereits am Mittwochabend (30.09.) erfolgen. Zimmerkontingente für alle Teilnehmer sind reserviert.



AOPA-Nordatlantik-Seminar



Datum: 21.11.2015



under r m u lt e W it M Arnim Stief



Transatlantikflüge mit dem Kleinflugzeug, ob ein- oder zweimotorig, haben auch in der heutigen Zeit nichts von ihrem Reiz verloren. Auch wenn dank der neuen Navigationsmöglichkeiten mit GPS und der in Teilgebieten besseren Radarabdeckung das mit einem solchen Flug verbundene Risiko reduziert wurde, hängt der Erfolg eines solchen Unterfangens großteils von einer ordentlichen Vorbereitung ab. Das angebotene Transatlantikseminar soll helfen, die passende Streckenführung, Überlebensausrüstung und weitere Details aufzuzeigen. Dabei wird auch Gelegenheit gegeben, die Überlebensausrüstung im Original in Augenschein zu nehmen und auch mal selbst einen Survivalsuit anzuprobieren.



Ort: Egelsbach Teilnahmegebühr: AOPA-Mitglieder: 



140 €



Nichtmitglieder: 



180 €



Anmeldeschluss: 21.10.2015 Anmeldeformular: 
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Dozent ist Arnim Stief, der selbst den US-ATPL für ein- und mehrmotorige Land- und Wasserflugzeuge und entsprechenden Lehrberechtigungen hält und bereits mehr als 100 Überführungsflüge über den Nordatlantik absolviert hat. Im Jahr 2006 flog er mit einer Cirrus SR 22 einmotorig um die Welt, wobei ihm die Erfahrung aus seinen Transatlantikflügen eine gesunde Basis für diese Unternehmung gegeben hat. 2010 war er mit Reiner Meutsch von der Stiftung „Fly and Help“ erneut rund um den Globus unterwegs. AOPA-Letter 04/2015 23



Fliegerisch fit!



Sea Survival Training – Überleben auf See Wir freuen uns, Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Maritimen Kompetenzzentrum in Elsfleth wieder unseren beliebten Sea Survival-Lehrgang anbieten zu können. Der Lehrgang vermittelt Methoden der Selbstrettung aus einem notgewasserten Luftfahrzeug und trainiert deren sichere Beherrschung.



Datum: 



23. + 24.10.2015



Ort: Elsfleth AOPA-Mitglieder: 



580 €



Nichtmitglieder: 



750 €



Anmeldeschluss: 20.09.2015 Anmeldeformular: 
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Der Lehrgang beginnt am Freitagmittag mit einer umfassenden theoretischen Einweisung in die Gefahren, die notgewasserten Piloten drohen. Am Samstag folgt dann die Praxis in der Wasserübungshalle, in der verschiedene Wellentypen, Wind, Regen und Dunkelheit simuliert werden können. Die Teilnehmer trainieren mit Schwimmwesten, Rettungsinseln und Signalgeräten. Höhepunkt ist der Ausstieg aus einem Cockpit-Simulator unter Wasser. Sea Survival ist eine Veranstaltung, die nicht nur sehr lehrreich ist und Ihr Leben retten kann, sondern auch noch jede Menge Spaß macht. Eine Investition, die sich für alle lohnt, die öfter über offenes Wasser fliegen und wissen wollen was zu tun ist, wenn der Propeller plötzlich stehen bleibt. Es besteht die Möglichkeit zur Übernachtung im Schulinternat des MARIKOM auf dem Campus.



Fotos+Logo: MARIKOM



In Kooperation mit



AOPA-Fluglehrerfortbildung VFR/IFR



Foto: © kasko – Fotolia.com



Die Fluglehrerfortbildung der AOPA-Germany wird im Sinne von FCL.940.FI bzw. FCL.940.IRI durgeführt. Der Lehrgang wird als anerkannte Fluglehrerfortbildung vom LBA zugelassen und erfüllt die Voraussetzungen von: • FCL.940.FI: FI(A), FI(H), FI(S) – Verlängerung und Erneuerung • FCL.940.IRI: IRI (A), IRI (H) – Verlängerung und Erneuerung



Datum: 



17. + 18.10.2015



Entsprechende Teilnahmebescheinigungen werden ausgestellt. Voraussetzung ist die Anwesenheit während des gesamten Lehrgangs.



Ort: Egelsbach Zeit: 



09:00 – 18:00 Uhr



AOPA-Mitglieder: 



130 €



Nichtmitglieder: 



180 €



Anmeldeschluss: 17.09.2015 Anmeldeformular: 
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Das Programm mit der hochkarätigen Vortrags- und Referentenliste, das von AOPA-Ausbildungsleiter Thomas Neuland zusammengestellt wird, geht allen angemeldeten Teilnehmern rechtzeitig vor Seminarbeginn zu. Die Veranstaltung findet in der AOPA-Geschäftsstelle am Flugplatz Egelsbach statt.



Fliegerisch fit!



Anmeldeformular für AOPA-Veranstaltungen AOPA-Trainingscamp in Stendal vom 01. bis 04.10.2015 Pauschale: 200 € für AOPA-Mitglieder, 300 € für Nichtmitglieder; Blockstunde Fluglehrer: 40 € – Teilnehmer: Min. 10 / Max. 25 Für Charterkunden: Ferrypauschale in Höhe von 190 € + Fluggebühren laut Aushang vor Ort Bitte gewünschte Kurse ankreuzen! BAS Basic / Aufbautraining NGT Nachtflug ADV Advanced / Fortgeschrittene 



EPT Einweisung in Notverfahren xWind-Training in Itzhoe



ca. 4 h ca. 2 h ca. 6 h



ca. 1 h



Angaben zum Teilnehmerflugzeug bzw. Charterwunsch Bitte Typ eintragen



VFR IFR



Kennung



Ich verchartere mein Flugzeug Ich möchte ein Flugzeug chartern



Mein Flugzeug soll noch von weiteren Personen genutzt werden, die auch angemeldet sind (eine Extra Anmeldung ist wegen der Versicherung notwendig). Name



AOPA ID



AOPA-Fluglehrerfortbildung in Egelsbach am 17. und 18.10.2015 Kosten: 130 € für AOPA-Mitglieder, 180 € für Nichtmitglieder – Teilnehmer: Min. 10 / Max. 25



AOPA-Lehrgang „SeaSurvival – Überleben auf See“ in Elsfleth am 23. und 24.10.2015 Kosten: 580 € für AOPA-Mitglieder, 750 € für Nichtmitglieder – Teilnehmer: Max. 12



AOPA-Nordatlantikseminar in Egelsbach am 21.11.2015 Kosten: 140 € für AOPA-Mitglieder, 180 € für Nichtmitglieder – Teilnehmer: Min. 8 / Max. 25



Angaben zum Teilnehmer Name



AOPA ID



Straße



Geburtsdatum



PLZ



Anmelde-, Rücktrittsund Teilnahmebedingungen Anmeldungen werden erst nach Eingang der Veranstaltungspauschale als verbindlich anerkannt.



Ort



Telefon/Mobil



E-Mail



Erlaubnis/Berechtigung seit



gültig bis



Flugstunden



Bestätigung und Anmeldung Ich erkenne die Bedingungen mit meiner Unterschrift an. Ich wünsche folgende Zahlungsart: Überweisung nach Rechnungserhalt Ort, Datum



bitte nutzen Sie die vorliegende Einzugsermächtigung Unterschrift



Bei einem Rücktritt von einer AOPA-Veranstaltung bis 4 Wochen vor deren Beginn entstehen keine Kosten. Bis 14 Tage vor Beginn erhebt die AOPA-Germany eine Bearbeitungsgebühr von 50% des Rechnungsbetrages und bei einer späteren Absage ist die volle Veranstaltungspauschale zu zahlen. Eine partielle Rückerstattung von Teilnahmegebühren bei nur zeitweiser Teilnahme an einer Veranstaltung ist nicht möglich. Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, behält sich die AOPA-Germany vor, die Veranstaltung abzusagen. Bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden erstattet. Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer. Sie können diese Anmeldung per Post an die AOPA-Geschäftsstelle oder per Fax an 06103 42083 senden.
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Besser informiert!



Elektrofliegerei: Eindrucksvoll einmal rund um die Welt und mit viel Gezanke über den Ärmelkanal Im Moment tut sich viel in Sachen Elektroantrieben in der Allgemeinen Luftfahrt, und das wird sogar von der Öffentlichkeit außerhalb der Luftfahrtbranche mit großem Interesse wahrgenommen. Am meisten Aufmerksamkeit erhält sicherlich die gerade laufende Weltumrundung der „Solar Impulse 2“ mit ihren beiden Piloten Bertrand Piccards und André Borschberg. Zu Recht, sie ist auch ausgesprochen spektakulär, bringt Mensch und Maschine an neue Grenzen: Für die 7200 Kilometer lange Strecke von Japan über den Pazifik bis nach Hawaii benötigte André Borschberg 4 Tage und fast 22 Stunden, ein unglaublicher Rekord. Das Flugzeug ist ein filigraner Gigant, bei 72 Metern Spannweite wiegt es nur 2300 kg, es fliegt bis zu 8600 m hoch bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit über Grund von gerade einmal 61 km/h.



Eine recht unglückliche Figur machte im Vorfeld dieser Flüge der deutsche Elektrokonzern Siemens, der es dem slowenischen Hersteller Pipistrel untersagte, in seiner „Alpha-Electro“ seinen Motor weiter zu nutzen, und das unmittelbar vor der geplanten Überquerung des Ärmelkanals. Warum, das wollte Siemens gegenüber Pipistrel und Presseanfragen nicht erläutern. Ein Schelm wer dabei auf die Idee kommt, dass sich Airbus und Siemens als Projektpartner nicht von einem slowenischen Kleinunternehmen die Show der ersten elektrischen Kanalüberquerung stehlen lassen wollten und im Wettbewerb die Ellbogen kräftig eingesetzt haben. Aber als lachender Dritter in diesem Konflikt könnte plötzlich die lange Zeit vergessenen Paul MacCready und Stephan Ptacek dastehen, denn Ptacek überquerte schon am 7. Juli 1981 den Ärmelkanal in der von MacCready gebauten und mit Solarzellen angetriebenen „Solar Challenger”. Der Flug dauerte fünf Stunden und 23 Minuten und führte vom Flugplatz Pontois-Cormeilles bei Paris zur Manston Air Base in Großbritannien.



Foto: © Solar Impulse | Revillard | Rezo.ch



Airbus will sich auch innovativ zeigen und überquerte mit seinem elektrisch betriebenen zweimotorigen „E-Fan“, begleitet von einer medial aufwendig aufbereiteten Show, den Ärmelkanal am 10. Juli. Aber damit ist diese Geschichte noch lange nicht zu Ende erzählt. Airbus behauptet, dass der E-Fan das erste elektrisch angetriebene Flugzeug war, das den Ärmelkanal überquert hat. Dem widerspricht allerdings Hugues Duval, denn er ist bereits am Tag zuvor in seiner „Cri-Cri“ Elektro-Twin über den Kanal geflogen, wohl auch gezielt um dem großen Unternehmen die Show zu stehlen. Aber der Flug der Cri-Cri begann nicht mit einem konventionellen Start. Statt-



dessen wurde die Cri-Cri von einer Broussard MH1521 „Huckepack“ in der Luft über dem französischen Festland abgesetzt, flog nach England und sogar ohne Landung gleich wieder zurück. Angeblich wollten französische Behörden den Start von Duval von einem Flughafen aus „administrativen Gründen“ verhindern, sagte Duval. Ob dieser Flug als Rekordflug zählt bleibt abzuwarten.
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Besser informiert!



Foto: © Oleksiy Mark – Fotolia.com



Bitte helfen Sie bei der Erhebung von Daten zur europäischen Allgemeinen Luftfahrt



Die Europäische Kommission hat im Rahmen einer Ausschreibung ein Konsortium von Beratungsunternehmen damit beauftragt, eine Studie über die Allgemeine Luftfahrt in Europa durchzuführen und statistische Daten zu erheben. Die AOPA-Germany und viele andere Verbände der Allgemeinen Luftfahrt in Europa begrüßen die Studie und die Datenerhebung ausdrücklich, denn ohne aussagekräftige Daten können etwa von der EASA keine vernünftigen Sicherheitsanalysen oder ökonomische Betrachtungen angestellt werden. Die AOPA hat vor einigen Monaten ebenfalls eine Online-Umfrage durchgeführt, die wichtige Ergebnisse gebracht und auch letztlich zur Durchführung dieser von der EU finanzierten, breiter angelegten Studie beigetragen hat. Wir würden uns deshalb darüber freuen, wenn Sie als Luftfahrzeugbetreiber an dieser Umfragekation teilnehmen. Falls Sie sich angesichts der Aufmachung der Fragen wundern sollten, ob Sie denn als Betreiber „nur“ eines Flugzeugs überhaupt zur Zielgruppe der Studie gehören, dann können Sie beruhigt sein: Ihre Daten sind ausdrücklich erwünscht! Das die Umfrage durchführende Beratungsunternehmen (Integra A/S, Rue des Pierres 48, 1000 Bruxelles, Belgien) hat uns gegenüber schriftlich bestätigt, dass die im Rahmen der Umfrage gesammelten Informationen und Daten ausschließlich im Rahmen dieser Umfrage verwendet und nicht an Dritte weitergeleitet werden. Für weitergehende Fragen zur Vertraulichkeit Ihrer Daten wenden Sie sich bitte an Integra unter [email protected] oder fügen Sie im Freitextfeld entsprechende Hinweise ein. Link zur Umfrage: http://bit.ly/1M14Qpk Sie können bis 16. August 2015 an der Umfrage teilnehmen.



Anzeige
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Besser informiert!



Car-Sharing der nächsten Generation Verkehrsflugplätze mit neuem Mobilitäts-Service: Kundenorientiert, umweltverträglich, smart Immer mehr Verkehrslandeplätze in Deutschland erweitern Ihr Service-Angebot mit einem „Car-Sharing Service der nächsten Generation“. Die app2drive Deutschland GmbH ist eine innovative Fusion aus klassischer Autovermietung und modernem Car-Sharing, das auf die Bedürfnisse der Flugplatznutzer, Piloten und Passagiere, maßgeschneidert ist.



Den app2drive-Car-Sharing Service mit Vorausbuchung bieten bereits 15 Verkehrslandeplätze in Deutschland an und zukünftig sollen es noch einige mehr werden. Wer an einem Verkehrslandeplatz landet, egal ob privat oder geschäftlich, geplant oder wetterbedingt „spontan“, kann sich ab sofort per App eines der Autos sichern und nach dem Landen sofort in „sein“ Fahrzeug umsteigen. Einzige Formalität ist die einmalige persönliche Identifizierung per Führer-



Foto: © app2drive



„Wie oft sitzt man unfreiwillig am Flugplatz fest, Schlechtwetter machen einen Start unmöglich, oder das bestellte Taxi kommt nicht.“ Der app2drive Firmeninhaber Peter Rußmann, selbst begeisterter Pilot, spricht aus Erfahrung und hat auch gleich die Lösung parat. Sein Unternehmen stellt an jedem Landeplatz ein oder mehrere Fahrzeuge bereit, die spontan oder per Reservierung zur Verfügung gestellt werden. schein bei der Anmeldung, führt Herr Rußmann aus. Umgehend erhält das neue Mitglied seine Clubcard, mit dem der komfortable Zugang zu den Fahrzeugen ermöglicht wird – und das ganz ohne Fahrzeugschlüssel. Abgerechnet wird die Nutzung auf Minutenbasis oder Tagessätzen. Mehr Informationen zum Anbieter finden Sie unter: www.app2drive.com



Warnung vor Wirbelschleppen auch hinter kleinen Flugzeugen



Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat basierend auf ihren neuen Erkenntnissen auf Ihrer Homepage unter www.bfu-web.de/Flugsicherheitsinfo eine Flugsicherheitsinformation (V180) mit dem Thema: „Wirbelschleppeneinfluss in der Allgemeinen Luftfahrt“ veröffentlicht. Der zu der Flugsicherheitsinformation erstellte Flugsicherheitsfilm ist sehr sehenswert und kann unter dem Link: www.bfu-web.de/V180 abgerufen werden. 28 AOPA-Letter 04/2015



Foto: © BFU



„Wirbelschleppen sind doch nur hinter großen Flugzeugen gefährlich!“ Ein gefährlicher Irrglaube, wie die Analyse des tödlichen Unfalls einer Robin gezeigt hat, die wenige Sekunden hinter einem Doppeldecker vom Typ Antonov AN2 gestartet ist, der genau wie die Robin ebenfalls in die Wirbelschleppenkategorie „Light“ eingestuft ist.



Reisebericht



FLUG IN DIE SONNE – NACH SPANIEN UND PORTUGAL



Foto: © Jürgen Mies



Am Flughafen von Santiago (LEST) ist nicht viel los, Easyjet und Air Lingus sind da. Der Follow Me geleitet uns zu einem abgelegenen Vorfeld, direkt vor dem neuen Tower, und der gelbe Wagen dreht gleich ab und ist verschwunden. Da stehen wir nun mit unserem Gepäck und kein Auto kommt, wie sonst üblich. Also trotten wir am Seitenstreifen des großen Vorfeldes in Richtung Terminal, ohne zu wissen, wo es hier genau hingeht. Irgendwann pickt uns der Follow Me wieder auf und lädt uns vor einem Gebäude ab, wo wir dann erst sehr viel später von einem Wachmann durch das Terminal zum Ausgang geleitet werden.



Aschaffenburg, Bourges, Pau, Santander, Santiago de Compostela Es ist Ende Mai. Von unserem Heimatflugplatz Aschaffenburg aus fliegen Rainer und ich mit der DEDUM, einer Piper 28, erst einmal IFR nach Bourges (LFLD), einem kleinen Flugplatz mitten in Frankreich. Das Wetter hätte auch einen VFR-Flug zugelassen, aber mit IFR muss man sich nicht um die vielen LF-Rs, die französischen Beschränkungsgebiete, und die vielen D-Lufträume kümmern. Nach Bourges geht es VFR weiter, Richtung Pyrenäen, zum Flughafen Pau (LFBP). Wir sind ständig am Funk und können trotz zahlreicher Beschränkungsgebiete und Lufträume Klasse D ohne Probleme auf direktem Weg zum großen Flughafen Pau fliegen. Pau dient uns nur als Übernachtungsstation, um am nächsten Morgen unser eigentliches Ziel, die Stadt Santiago de Compostela zu erreichen. Von Pau aus fliegen wir in Richtung Westen bis zum Atlantik und von dort in nur 1.000 ft entlang der Küste bis Santander, immer in Sprechfunkverbindung mit ATC. Damit kommen wir ohne Probleme durch Kontrollzonen und andere Lufträume, müssen unseren Standort allerdings immer wieder über den entsprechenden VFR-Meldepunkten angeben. Am Flughafen von Santander (LEXJ), direkt an der Küste gelegen, machen wir einen kurzen Zwischenstopp, und müssen von dort einen weiteren Flugplan für den nächsten Streckenabschnitt aufgeben. In Spanien wie auch in Portugal gilt Flugplanpflicht, auch für VFR-Flüge. Es geht weiter entlang der Küste in Richtung Westen. Wir nähern uns dem ausgedehnten Luftraum D von Santiago. In 1.000 ft bekommen wir mit Santiago Approach keinen Kontakt, und so steigen wir auf 5.000 ft, sind nun im Sprechfunkkontakt und erhalten eine Freigabe direkt zum Meldepunkt E2 im Osten von Santiago.



In der Stadt finden wir dank der deutschsprachigen Taxifahrerin gleich ein sehr gemütliches Hotel direkt am Zentrum. Santiago ist an diesem Nachmittag voll von Menschen, Pilger mit Rucksack und Wanderstock sowie viele spanische und ausländische Touristen. Natürlich gehen wir zuerst zur Kathedrale von Santiago de Compostela, Endpunkt des berühmten Jakobweges, aber sie ist wegen Bauarbeiten geschlossen. Santiago ist wirklich eine sehenswerte, historische Stadt, und die vielen Tapas-Bars geben einem das Gefühl, in Spanien angekommen zu sein. Evora, Portimao Am nächsten Morgen zurück am Flughafen von Santiago. Das Betriebsbüro mit OPS, MET und AIS ist schnell gefunden. Die Lande- und Parkgebühren sind überschaubar. Auch unser Flugplan, den wir schon vom Hotel aus aufgegeben hatten, liegt bereits vor. Bleibt nur noch das Tanken. Und das wird unsere erste Herausforderung auf diesem Flug. An unserem Flugzeug angekommen müssen wir erst Mal lange auf den Tankwagen warten. Der kommt dann schließlich mit einem nur Spanisch sprechenden Tankwart. Er hat einen Apparat dabei, in den er verschiedene Daten eingeben muss, bevor er tanken kann. Offensichtlich ist das eine bestimmte Nummer, die er nun auf meinem Personalausweis sucht. Er tippt verschiedene Nummern von meinem Ausweis ab, aber keine zeigt die entsprechende Wirkung, nämlich die Freigabe des Tankvorgangs. Er macht uns klar, dass er die NIF braucht, sonst kann er unser Flugzeug nicht betanken. Wir werden nervös. Was ist die NIF? Rainer nimmt sein tragbares Funkgerät zur Hand und spricht mit dem Tower, die sollen zwischen uns und dem Tankwart vermitteln. Aber auch die Towerlotsen wissen nicht, worum es geht. Der Tankwart telefoniert zigmal mit seinem Handy, und schließlich, nach etwa einer Stunde, kann das Flugzeug endlich betankt werden. Der Sprit muss bar bezahlt werden, und Wechselgeld hat der Tankwart (natürlich) nicht dabei. AOPA-Letter 04/2015 29



Reisebericht



Ziemlich frustriert, aber immerhin mit Sprit für fünf Stunden, rollen wir zum Start, fliegen Richtung Süden, mitten durch Portugal, zu einer kleinen Stadt namens Evora, etwa 100 NM nördlich von Faro gelegen. Das historische Zentrum ist in die Liste des UNESCO Weltkulturerbes aufgenommen, und deshalb wollen wir dahin. Am Flugplatz von Evora (LPEV) ist man sehr hilfsbereit und ruft ein Taxi. Die Stadt ist klein, aber voll von historischen Gebäuden und deshalb auch voll von Touristen.



Foto: © Jürgen Mies



Nach einigen Stunden sind wir zurück am Flugplatz, geben per Internet den Flugplan auf und wollen die Landegebühr bezahlen, 11,75 EUR. Dafür wird ein umfangreiches Formular ausgefüllt, natürlich mit der NIF. Zum Glück kann der Mann bei der Luftaufsichtsstelle Englisch und löst das Geheimnis um die NIF für uns auf. NIF, das ist die Nùmero de Identification Fiscal, also die persönliche Steuernummer, die, wie er uns nun auf seinem Personalausweis zeigt, auf dem Ausweis eingetragen ist. Aber nicht bei uns Deutschen. Er kann nicht verstehen, dass wir unsere Steuernummer nicht dabei haben, ohne die geht es hier nicht weiter. Wir sind bereit, ihm anstelle der 11,75 EUR auch 20,00 EUR zu geben, nur damit wir endlich losfliegen können. Nein, das geht nicht. Schließlich verspreche ich ihm, dass ich meine Steuernummer per Email nachreichen werde.



Portugiesische Küste wird abgewunken. Aha, es geht offenbar auch ohne NIF. Man empfiehlt uns ein Hotel außerhalb der Stadt, direkt am Strand. Im Nu sind wird dort, genießen den Abend bei blauem Himmel und Badetemperaturen, finden ein ausgezeichnetes Restaurant, und wissen, dass wir mit dem nächsten Tag wieder in Richtung Osten, also in Richtung Heimat fliegen werden. Cordoba Am Flugplatz in Portimao zahlen wir die Landegebühr. Hier fragt keiner nach der Steuernummer. Um kurz vor 11 sind wir in der Luft und schon nach weniger als zwei Stunden am Flugplatz Corboda (LEBA) und damit zurück in Spanien. Dank dem Taxifahrer finden wir Unterkunft in einem Hotel direkt an der Moschee mitten im Zentrum. Es ist Samstag und ein Fest in der Stadt. Überall sehen wir hübsche Frauen in der typischen spanischen Tracht.



Von Evora aus fliegen wir unter „Aufsicht“ von Beja Approach direkt an den Atlantik, um uns von dort entlang der Küste, unserem Tagesziel, Portimao, nicht weit von Faro gelegen, zu nähern. Es macht einfach Spaß, in 1.000 ft die Küstenregionen zu erkunden, in diesem Abschnitt allerdings nicht besonders abwechslungsreich und immer wieder unterbrochen von, zumindest von oben aus betrachtet, hässlichen Siedlungen mit Einheitshäusern, weit entfernt von dem nächsten Ort. Wir können uns so recht keinen Reim darauf machen, wer da wohl wohnen wird.



Cordoba muss man einfach gesehen haben, allein schon wegen der mächtigen Moschee und den vielen gemütlichen Gassen.



Nach gut einer Stunde sind wir im Anflug auf den kleinen Flugplatz Portimao (LPPM), unmittelbar an der Stadt gelegen. Wir rollen gleich zur Tankstelle und bei unserer Frage nach der Steuernummer



Foto: © Jürgen Mies



Zaragoza Wir entschließen uns, auf dem Rückweg nicht entlang der Küste, sondern unmittelbar nach Zaragoza, einer Großstadt am Rande der Pyrenäen zu fliegen, auch wenn das nun teuer wird. Denn der Flugplatz von Zaragoza verlangt wie viele andere größere spanische Flughäfen die obligatorische Abfertigung durch einen Handling Agent. So rufen wir morgens vom Hotel aus erst den Flughafen Zaragoza an und erhalten eine Landegenehmigung, dann den Handling Agent. Wir können kommen.
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Der Flug dauert beinahe drei Stunden und führt im Süden an Madrid vorbei. Wir sind erstaunt über die vielen Getreidefelder, die Olivenhaine und die offensichtlich neu angelegten Wälder, die wir überfliegen; insgesamt ein wenig bewohnter Landstrich. Die Umgebung von Zaragoza weist eigenartige Felsformationen auf, wie wir sie bislang in Europa noch nicht gesehen haben. Der Flughafen Zaragoza



Reisebericht



Foto: © Jürgen Mies



Wir starten mit vollen Tanks in Richtung Carcassonne, Frankreich. Dafür müssen wir auf 9.500 ft steigen, das ist das Minimum, um sicher über die teilweise schneebedeckten Pyrenäen zu kommen. Der Flugplatz von Carcassonne (LFMK) wird von Ryanair angeflogen, wie übrigens viele Flugplätze auf unserer Route. Carcassonne ist berühmt für seine Citè de Carcassonne, eine riesige mittelalterliche Festungsstadt. Nach der Landung machen wir uns erst auf in die nicht weit entfernte Stadt und dann zur Festung. Ein wirklich beeindruckendes Bauwerk.



Eigenwillige Landschaft vor Zaragoza (LEZG) ist riesengroß, mit einer Airbase, aber ohne eine einzige Fluggesellschaft, die dort regulär hinfliegt. Dafür ist der Flugplatz einer der größten Frachtflugplätze Spaniens. Der Handling Agent steht für uns bereit, organisiert für uns ein Hotel und das Taxi dorthin. Es ist Sonntag und die Stadt Zaragoza zeigt sich von seiner besten Seite. Sonnenschein, Leute, schick angezogen, flanieren auf den Straßen, die Bars und Cafes voll von Menschen, bis auf den letzten Platz. Wir besichtigen im Rahmen einer Stadtrundfahrt das Gelände der Expo 2008 und bewundern die vielen extravaganten Bauten, Brückenbauwerke und Parks.



Foto: © Jürgen Mies



Carcassonne, Montpellier Am nächsten Morgen zurück am Flughafen läuft dank dem Handling Agent alles wie am Schnürchen. Der Tankwagen kommt, und natürlich fragt er nach der NIF, der Steuernummer. Es braucht vielleicht zehn Minuten, bis dem Tankwart ein Trick einfällt, wie man die Steuernummer umgehen kann. Natürlich dürfen wir den Trick nicht verraten. Die Abfertigung durch den Handling Agent sowie die Lande- und Parkgebühr, das alles kostet zusammen rund 150 EUR. Man fragt sich, warum das sein muss. Der Flugplatz hat wenig Verkehr und könnte jeden zusätzlichen Flieger gebrauchen, aber trotz wirklich gutem Service, dieser Betrag schreckt jeden Privatpiloten ab.



Citè de Carcassonne



Zurück am Flughafen geht alles schnell; 5,75 EUR Landegebühren, Fußmarsch zum Flugzeug und los geht es. Einen Flugplan braucht man in Frankreich nicht. Nach nur 45 Minuten sind wir auf dem Flughafen von Montpellier (LFMT) gelandet, unsere letzte Übernachtungsstation. Montpellier besticht durch die große Altstadt mit vielen Gassen und Plätzen und natürlich Restaurants über Restaurants. Macon, Aschaffenburg Unser letzter Tag. Am Flughafen Montpellier tanken wir ein letztes Mal unser Flugzeug auf. Keiner fragt nach einer Steuernummer oder sonstigen Belegen. Und wir können wieder mit der VISA Card bezahlen. Mit einem kurzen Zwischenstopp am kleinen Flugplatz Macon (LFLM) kehren wir am Nachmittag zurück nach Aschaffenburg. 2.500 NM in 22:30 h, 11 Landungen, alles in sieben Tagen, nur bei blauem Himmel und Temperaturen bis zu 30 °C. Wir sind glücklich und zufrieden, dass alles so gut geklappt hat – wie jedes Mal. Fazit Spanien und Portugal sind eine (Flug-) Reise wert, allein schon wegen der vielen historischen Städte und wegen der Landschaftsformen, die so ganz anders sind, als man sie aus Deutschland oder Frankreich kennt. Zugegeben, es ist schon ein bisschen weit bis zur Südspitze von Portugal, und eine Woche muss man schon einplanen, zumindest wenn man mit nur 180 PS unterwegs ist. Die Landegebühren sind moderat und liegen selbst an Verkehrsflughäfen bei unter 20 EUR, aber AVGAS ist teuer und der Liter kostet 3 EUR. Die großen Verkehrsflughäfen verlangen die vorherige Anmeldung (telefonisch oder Email) bei einem Handling Agent. Der kostet inklusive Mehrwertsteuer über 100 EUR. Auch wenn es in Spanien und Portugal weit weniger VFR-Verkehr gibt als in Deutschland, so ist man von Seiten der Flugsicherung auf diese Verkehrsart eingestellt. Wir mussten auf unserem Flug kein einziges Mal einem Luftraum ausweichen, sondern konnten mit entsprechender Freigabe immer direkt von Flugplatz zu Flugplatz fliegen. Jürgen Mies AOPA-Letter 04/2015 31



AOPA-Austria News



AOPA-Austria News AVIATIONGOURMET.COM Eine Plattform von Piloten für Piloten Auf der Suche nach Initiativen für die General Aviation ist die



Die wichtigsten Informationen über Flugplätze wie z.B.



AOPA auf ein außergewöhnliches Projekt gestoßen, das von



Telefonnummer der Betriebsleitung und ähnliches, sind ab-



den AOPA-Austria Mitgliedern Robert Michl und Harald



rufbar (ersetzt nicht die offiziellen Daten), Flugplatzgastrono-



Schmid ins Leben gerufen wurde. Die beiden entwickelten



mie und nennenswerte Lokale sind bis ca. 30 min. Fuß-



ein Web-Portal, das Piloten dazu ermuntert, mehr zu Fliegen



marsch aufgelistet. Findet ein Flugplatzfest statt – auch das



und vor Allem interessantere Flüge zu unternehmen. Der



findet ihr auf dieser Seite. Die ersten Tourismusbüros ver-



Weg zum Herz eines jeden Piloten führt dabei – wie so oft –



sorgen uns bereits mit Informationen in der jeweiligen



über den Magen. So entstand der Flugplatz – Restaurant



Region, sodass auch Attraktionen in der näheren Umgebung



Guide Aviation Gourmet. Wir haben die Beiden gefragt wie



gelistet werden können.



es dazu gekommen ist, und was wir noch erwarten dürfen:



Die Plattform ist von Piloten für Piloten! Wir haben begonnen, ausgerüstet mit der AOPA Air Crew Card die Flugplätze



Wie entstand die Idee zu diesem Portal?



in Österreich und den umliegenden Ländern unsicher zu



Vor einiger Zeit saßen wir in gemütlicher Runde beisammen



machen. Da die Plattform immer weiter wachsen soll, freuen



und dachten laut über die Situation in der General Aviation



wir uns über Informationen von tollen Flugplatzrestaurants



nach. Im Groben und Ganzen sieht der „Karriereweg“ eines



und allem was noch dazu gehört von jedem Piloten.



Privatpiloten immer gleich aus: Mit großer Euphorie beginnt die Ausbildung, der Slogan



Wie sehen Eure Zukunftspläne für die Plattform aus?



„Piloten ist nichts verboten“ im Hinterkopf. Nach den ersten



Wir haben viele verschiedene Ideen.



Theoriestunden geht es ans Fliegen. Ausbildungsbedingt



Die Erste ist eine Schnitzeljagd, dessen Gewinner eine



wird die meiste Flugzeit in der Regel in Platznähe des



goldene Aviation Gourmet Nadel bekommt.



Heimatplatzes verbracht. Ausnahmen bilden natürlich noch



Piloten, die in einem Kalenderjahr 20 verschiedene Flugplätze



der Cross-Country Flug und vielleicht der eine oder andere



angeflogen haben, die lokale Küche besucht und bewertet



Flugauftrag zu den – aus gutem Grund – jedoch immer



haben sowie 5 kulturellen Ereignissen beigewohnt haben,



gleichen Destinationen. So, die Prüfung ist geschafft – jetzt



erhalten gegen Ende des Jahres die Aviation Gourmet



wird geflogen…



Auszeichnung! Der Hauptpreis für die Vielflieger wird ein



Alle Freunde, Verwandte und Bekannte – obgleich sie es



Wochenendaufenthalt in einem Hotel Kempinski sein.



wollen oder nicht, werden zum „Flug über den Kirchturm“



Weiters planen wir die Ausgabe von Coupons und Gutscheinen.



genötigt. Hier endet dann die Pilotenkarriere…



Zusätzlich wird das User Interface des Portals optimiert und



Genau hier haben wir – in Anlehnung an den USD 100,-



wir werden es um einige Funktionen erweitern.



Burger, einem Flugplatzrestaurantführer in Buchform – den Motivationsstift angesetzt:



Wer sponsert Euch und gibt es die Möglichkeit Euch zu



Fliegen ist mehr als eine Hausplatzrunde zu drehen – Fliegen



unterstützen?



ist Freiheit, Freude und Genuss! Apropos Genuss – was gibt



Wir betreiben das Portal auf eigene Kosten und entwickeln



es Besseres als das Angenehme mit dem Nützlichen zu ver-



die Funktionen hinter dem Portal selbst, da sind wir Idea-



binden?



listen.



So entstand die Idee mit der Plattform Aviation Gourmet:



Allerdings lebt die Plattform vom Input jedes einzelnen



Fliegen und fein Essen, beides himmlische Genüsse.



Piloten, der spannende Tipps weitergeben kann und von den Gastronomiebetrieben.



Wie erfolgt der Zugriff auf die Plattform und was erwartet



Wir freuen uns über Ideen, Erfahrungen und Tipps von Euch!



uns? Der Zugriff erfolgt über: www.aviationgourmet.com
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Sendet uns ein Mail an: [email protected]



IAOPA News



IAOPA News AOPA China Preparing for Flight Training Exhibition On the afternoon of 28th May, Aircraft Owners and Pilot Association of China announced that the 3rd AOPA-China International Flight Training Exhibition will be held in the Shenzhen Convention and Exhibition Center on September 11th to 13th. Zhang Feng, Secretary General of AOPAChina, and Wu Xiaoming, Section Chief of Transport Commission of Shenzhen Municipality, made remarks respectively and the Organizing Committee of AOPA Flight Training Exhibition gave a detailed introduction of the exhibition highlights. The organizing committee also signed the exclusive strategic media cooperation with the president of CAN Press, Xiao Zhiyuan. The Highlights of the Exhibition include: • Enrollment of Student Pilots: Inviting domestic and foreign flight academies. • The 1st Global New Aircraft Design Competition: Inviting the top designers to our exhibition to seek the idea and the concept for aircraft manufacturers. The winner of this competition can get rich awards. • The 2nd Aviation (International) Talents Development Forum: Inviting experts and scholars to communicate with exhibitors and trade visitors concerning the short of aviation talents. • The 1st Flight Simulator Competition: The flight simulator enthusiasts from across the China will gather together to enjoy themselves. • “Young Hawk Plan” Auditorium: Inviting experts to teach youth the aeronautics and play instruction videos.



Please contact the Organizing Committee for more information: Alex Bai Tel.: +86-10-84682318; MP: +86-10-13261627466; E-mail: [email protected]



Hotel Selected for 2016 World Assembly With a little over a year until the next IAOPA World Assembly, AOPA US Events and Outreach Staff along with IAOPA HQ representative have finalized the venue location and will be prepared to announce shortly all of the essential details. The host city is Chicago, Illinois and a central location on the scenic Chicago River in the heart of Chicago’s business, theatre and shopping districts. Until that time, be sure to mark your calendars for Thursday July 21st through Sunday July 24th, 2016 for the assembly and a few days additional to visit EAA’s AirVenture 2016. I fully expect that this will be a very well attended event and the follow-on visit to Oshkosh is a journey that every pilot should make. It is not too early to start thinking about topics for discussion and areas that you would like to focus on. Please be sure to pass any suggestions onto IAOPA HQ.



Heads Up’ – Lessons learned from a 1996 runway collision Most of us are familiar with the terrible collision of two Boeing 747s (Pan Am Flight 1736 and KLM Flight 4805) at Tenerife, Spain, in 1977. But as the following story demonstrates, any ground collision has the potential to suffer tragic losses, giving us all the more reasons to continue to mitigate the threat of runway incursion incidents and accidents across the globe.



the United States’ Quincy Airport in Quincy, Illinois, announced a six mile final, while a Beech King Air was preparing to take off from Quincy’s Runway 4. Behind the King Air was a new private pilot waiting his turn to depart in a Piper Cherokee. But, a combination of inattention and inappropriate – though well-intentioned – communication started a chain of events that ended with a collision and 14 fatalities. Watch the AOPA Air Safety Institute’s short animation of this accident to understand how collisions on tarmacs, taxiways, and runways can happen when pilots lose situational awareness, make communication mistakes, or operate under incorrect assumptions – whether on the ground or approaching to land. Inexperience, being unfamiliar with an airport layout, taxiing in marginal visibility, and plain inattentiveness can all cause harm – even fatalities, as we can see from this accident. We can improve our chances of avoiding such misfortunes by observing a sterile cockpit environment during critical phases of flight and completing checklists before moving on the airport surface areas. Additionally, it is imperative to pay careful attention to radio communication, especially when you’re operating at a nontowered airport. When visibility is good, look at what is going on outside the cockpit window – either on the runways or in the air.



A few minutes after sunset, a Beech 1900 regional airliner inbound for Runway 13 at
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Termine



Termine 2015 August



September



06. – 09.08.2015 37. AOPA Trainingscamp in Eggenfelden (EDME) Info: www.aopa.de



05. – 06.09.2015 Red Bull Air Race 2015 Spielberg, Österreich Info: www.redbullairrace.com



05. – 06.09.2015 Tag der offenen Tür mit Flugshow in Osnabrück Info: http://www.atterheide.de



07. – 09.08.2015 „6th European-Glasair Fly-In“ in Heubach (EDTH) Kontakt: Franz. B.ker Tel.: +49 1 72 – 5 14 90 04



23. – 24.10.2015 AOPA Sea Survival Training in Elsfleth Info: www.aopa.de



November



07. – 09.08.2015 Flugtage in Soest Info: www.flugtage-soest.de



11. – 13.09.2015 Jahreshauptversammlung der Vereinigung Deutscher Pilotinnen (VDP) in Nürnberg Info: www.pilotinnen.de



20. – 21.08.2015 2nd European Flight School Congress in Speyer Info: www.aero-congress.de



12.09.2015 AOPA Jahreshauptversammlung in Egelsbach (EDFE) ab 15:00 Uhr Info: www.aopa.de



29. – 30.08.2015 Flugplatzfest 2015 Luftsportverein Degerfeld in Albstadt (EDSA) Info: www.lsv-degerfeld.de



Oktober 01. – 04.10.2015 25. AOPA Trainingscamp in Stendal (EDOV) Info: www.aopa.de



29. – 30.08.2015 Airshow Breitscheid in Breitscheid Info: http://2015.airshow-breitscheid.de



Arbeitskreise



Foto: Fotolia-© a_korn - Fotolia.com



Der AOPA-Arbeitskreis „Fliegende Juristen und Steuerberater“ trifft sich im Jahr 2015 zu folgenden Terminen im Steigenberger-Hotel in 63225 Langen:
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06. – 08.10.2015 Helitech 2015 in London Info: www.helitechevents.com



Samstag, 12.09.2015, um 10:00 Uhr Samstag, 14.11.2015, um 10:00 Uhr Interessenten können sich beim Leiter des Arbeitskreises RA Jochen Hägele unter der Telefonnummer 0711 – 22046930 oder per E-Mail an haegele@ajs-luftrecht. de anmelden.



08. – 12.11.2015 Dubai Airshow 2015 in Dubai Info: www.dubaiairshow.aero



14.11.2015 AOPA Tag der Vereine in Egelsbach Info: www.aopa.de



21.11.2015 AOPA Nordatlantikseminar mit Arnim Stief in Egelsbach Info: www.aopa.de



Kostenloser AOPA-Newsletter per E-Mail Sie möchten noch schneller darüber informiert werden, was in der Allgemeinen Luftfahrt geschieht? Dann tragen Sie sich gleich auf unserer Website www.aopa.de für den kostenlosen und immer aktuellen AOPANewsletter ein.



@
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Turboprob Jet



Spezialkenntnisse im Bereich Luftfahrt, können Sie etwas für die AOPA tun?
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Neu!



Jetzt auch als App und in 3. Auflage: Die Cross Border Information ...



... BEREITET SIE OPTIMAL AUF IHRE AUSLANDSFLÜGE VOR! Cross Border Information als Nachschlagewerk: - Ideales Handbuch für Reisen ins europäische Ausland - Wichtige Informationen über 22 Länder in Europa - Ausﬂugstipps, länderspeziﬁsche Besonderheiten - Jetzt in neuer Auﬂage erhältlich! Cross Border als App: - Enthält das komplette Nachschlagewerk - Vollständige Flugplatzliste aller enthaltenen Länder (Frequenzen, Wetter, NOTAM, Webcams, etc.) - Such- und Favoritenfunktion - Bewertungsmöglichkeit für Flugplätze



+49 6103 20596 0 www.eisenschmidt.aero facebook.com/eisenschmidt.aero [email protected]



























Empfehlen Sie Dokumente
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safety letter - AOPA - Germany 

Wetterberater persÃ¶nlich anrufen (kostenpflichtig). Telefon- ... dem VFReBulletin (kostenlose Registrierung Ã¼ber www. dfs-ais.de ... spezielle App. NOTAM ...
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safety letter - AOPA - Germany 

zu, wie z.B. übermäßiger Lärm in der Flugzeugkabine, hohe Lufttemperatur, geringere Sauerstoffversorgung in großen Höhen, kann die Leistungsfähigkeit so stark beeinflusst werden ... Schlaf, weitgehender Verzicht auf Alkohol und Nikotin,.
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safety letter - AOPA - Germany 

licher Sinkrate (Continuous Descent Final Approach,. CDFA), dem .... Cut Fuel) oder einem Gemisch dieser Kraftstoffarten betankt werden, wenn FluggÃ¤ste ...










 


[image: alt]





safety letter - AOPA - Germany 

nisse (z.B. Berge, BÃ¤ume) zusÃ¤tzlich eingeschrÃ¤nkt. Umso mehr ist eine ... lÃ¤nger anhaltendem Regen rutschig und weich werden. Die Gefahr besteht durchaus, ...
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safety letter - AOPA - Germany 

vereisen, befindet man sich in einer akuten Not- lage: â€¢ ZÃ¶gern .... AOPA-Germany e.V.. AuÃŸerhalb ... am Propeller kÃ¶nnen helfen, Leistungsabfall zu vermeiden.
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safety letter - AOPA - Germany 

30.06.2015 - und den Luftfahrern im Rahmen der Flugberatung bei. AIS als Pre-Flight ... München FIR EDMM. Österreich: ..... HR Stunden (Hours). HX keine ...










 


[image: alt]





safety letter - AOPA - Germany 

Navigation Performance, RNP) wird von. ICAO unter dem Begriff â€žPerformance-based. Navigation (PBN)â€œ zusammengefasst. Im PBN-Manual der ICAO (Doc ...
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safety letter - AOPA - Germany 

FÃ¼r den weiteren Steigflug auf die ReiseflughÃ¶he (Cruising. Level) wird gemÃ¤ÃŸ Flughandbuch meist eine hÃ¶here. Geschwindigkeit als VY empfohlen, nicht nur ...
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safety letter - AOPA - Germany 

PBN (RNAV/RNP) www.aopa.de von Funknavigationsanlagen konventionell oder aus- schlieÃŸlich mit RNAV-Wegpunkten (Waypoints, WPT) festgelegt. Wegpunkte, die eine KursÃ¤nderung markieren, kÃ¶nnen je nach Erfordernis als Fly-over- oder als Fly-by-Way- po
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safety letter - AOPA - Germany 

ohne innezuhalten und das Auge auf etwas zu fokus- sieren, ist praktisch nutzlos. Genauso nutzlos ist es, wenn der Pilot lange Zeit nur auf einen Fleck starrt.
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safety letter - AOPA - Germany 

zwei Stunden nach dem Tagesmaximum der Tempera- tur bis in die frÃ¼hen .... Wolkenelemente in diesen Teilen lassen eine Dreh- bewegung erkennen,.
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safety letter - AOPA - Germany 

15 Â°C. Mit zunehmender HÃ¶he geht man von einer be- stimmten ... allen mehr bewusst, wie die verschiedenen .... dann unter UmstÃ¤nden geringeren FlughÃ¶he zu beach- ten. Hierzu gibt ... aktuelle Temperatur um 5 Â°C geringer als die entspre-.
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safety letter - AOPA - Germany 

26.11.2014 - Annex 11 â€žAir Traffic Servicesâ€œ. So entspricht auf den ersten Blick die SERA-Verordnung in groÃŸen Teilen der (bislang gÃ¼ltigen) deutschen ...
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International Council 01 - AOPA - Germany 

lBAN/BIC. DE05 5065 2124 0033 002i 48. HELADEFlSLS. Postbank Frankfurt. KontuNr. 972 909 07. BLZ 500 100 80. lBAN/BIC. 0E75 5001 0060 0097 2900 07.
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International Council 01 - AOPA - Germany 

Dezernat 26 Luftverkehr. Flugplatz Bonn-Hangelar ... seitlichen Ausdehnung von jeweils 150 m seit/ich der Platzrundenlinie zugrunde. â€œ Memher Assuciafions ...
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Ministerium für Bauen, Wohnen - AOPA - Germany 

Ministerium für Bauen Wohnenx Stadtentwicklung und Verkehr g des Landes ... Die Behörde hat hierbei u. a. das geforderte Leistungsvermögen von ““".
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6. konferenz der allgemeinen, regionalen und ... - AOPA - Germany 

05.04.2016 - April tagt die Konferenz der Allgemeinen, Regionalen und GeschÃ¤ftsluftfahrt nun zum sechsten Mal auf dem Flug- platz SchÃ¶nhagen.
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Die GA Road Map der EASA - AOPA - Germany 

10.06.2015 - dass man national umso mehr Personal abbauen kÃ¶nnte, je ...... flugzeuge eine FÃ¼lle von Innovationen und neuen Produkten zu sehen war.
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Die GA Road Map der EASA - AOPA - Germany 

10.06.2015 - Schäden • Technische Beratung • Unfallanalysen. Internet: ...... Verfügung (AVBL) bei München Fluginformation, Höhe .... hR Stunden (Hours).
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Endlich wieder Klarheit bei Selbstkosten- und ... - AOPA - Germany 

27.08.2014 - â€žUATâ€œ eingesetzt, einer im Vergleich zu Mode S ...... 2. die Zweitbewertung erfolgt durch die ACG gratis und es gibt gute .... Konto: 330 021 48.
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Endlich wieder Klarheit bei Selbstkosten- und ... - AOPA - Germany 

27.08.2014 - einen nachvollziehbaren Vorteil erbringen mÃ¼s- sen, ist ein ..... gelt oder sonstige geldwerte Leistungen durchgefÃ¼hrten Flug kurzer. Dauer, der ...










 


[image: alt]





GERMANY 

3rd worldwide - May 2016. EXECUTIVE ... MAY. 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14. 15 16 17 18 19 20 21. 22 23 24 25 26 27 28. 29 30 31 1 2 3 ..... Martin Boehm.
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